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203012

Verordnung über die Laufbahn der 
 Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugs-

beamten des Landes Nordrhein-Westfalen 
 (Laufbahnverordnung der Polizei – LVOPol)

Vom 4. Juni 2021

Auf Grund des § 110 Absatz 2 des Landesbeamtengeset-
zes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) ver-
ordnet das Ministerium des Innern im Einvernehmen mit 
dem Ministerium der Finanzen:
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Abschnitt 1
Gemeinsame Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für die Polizeivollzugsbeamtin-
nen und Polizeivollzugsbeamten des Landes Nordrhein-
Westfalen.

(2) Soweit im Folgenden nichts Abweichendes bestimmt 
ist, gilt die Laufbahnverordnung vom 21. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 461) in der jeweils geltenden Fassung auch für 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte 
entsprechend.

§ 2
Laufbahn, Ämter, Amtsbezeichnung

(1) Die Laufbahn der Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamten ist eine Einheitslaufbahn. Die 
Einheitslaufbahn gliedert sich in die Laufbahnab-
schnitte I bis III.

(2) Soweit dienstrechtliche Vorschriften anzuwenden 
sind, die auf Laufbahngruppen abstellen, gilt der Lauf-
bahnabschnitt I als eine Laufbahn der Laufbahngruppe 
1, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes, der Lauf-
bahnabschnitt II als eine Laufbahn der Laufbahngruppe 
2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes und der Lauf-
bahnabschnitt III als eine Laufbahn der Laufbahn-
gruppe 2, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes.

(3) Die zur Laufbahn gehörenden Ämter ergeben sich 
aus der Anlage.

(4) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-
amte führen ihre Dienst- und Amtsbezeichnung in der 
auf ihre Verwendung hinweisenden Form. Der Dienstvor-
gesetzte stellt die zu führende Dienst- und Amtsbezeich-
nung fest. Einzelheiten regelt das für Inneres zuständige 
Ministerium.

(5) Zur Laufbahn gehören auch der Vorbereitungsdienst 
und die Probezeit.

§ 3
Einstellung

(1) In den Polizeivollzugsdienst kann eingestellt werden, 
wer

1.  die Voraussetzungen für die Berufung in das Beamten-
verhältnis erfüllt,

2.  für den Polizeivollzugsdienst geeignet ist,

3.  polizeidiensttauglich ist und
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4.  die nach dieser Verordnung vorgeschriebenen beson-
deren Einstellungsvoraussetzungen für den jeweiligen 
Laufbahnabschnitt erfüllt.

(2) Die Bewerberinnen und Bewerber nehmen vor ihrer 
Einstellung an einem Auswahlverfahren teil.

§ 4
Befähigung für die Laufbahnabschnitte

(1) Die Anwärterinnen und Anwärter des Polizeivoll-
zugsdienstes erwerben die Befähigung für die Laufbahn-
abschnitte durch das Ableisten des Vorbereitungsdienstes 
und das Bestehen der Fachprüfung.

(2) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-
amte, denen bereits ein Amt verliehen wurde, erwerben 
die Befähigung für den nächsthöheren Laufbahnab-
schnitt durch das Ableisten der Ausbildung und das Be-
stehen der nächsthöheren Fachprüfung. Die Fachprüfung 
für den Laufbahnabschnitt III ist der Masterabschluss 
an der Deutschen Hochschule der Polizei.

(3) Abweichend von Absatz  2 können die Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten, die die I. 
Fachprüfung bestanden haben, sich ohne das Ablegen 
der II. Fachprüfung nach § 7 berufl ich entwickeln.

(4) Abweichend von Absatz  2 können die Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten sich ohne 
das Ablegen der III. Fachprüfung nach §  23 berufl ich 
entwickeln.

(5) Bewerberinnen und Bewerber, für die unmittelbare 
Einstellung in den Laufbahnabschnitt III müssen die Be-
fähigung für diesen Laufbahnabschnitt gemäß § 22 Ab-
satz 1 Nummer 2 besitzen.

§ 5
Probezeit

(1) Probezeit im Sinne des §  13 des Landesbeamtenge-
setzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310) in der jeweils 
geltenden Fassung ist die Zeit im Beamtenverhältnis auf 
Probe, während der sich Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamte nach Erwerb der Befähigung für 
ihren Laufbahnabschnitt bewähren sollen.

(2) Die regelmäßige Probezeit beträgt drei Jahre. Für die 
Feststellung der Bewährung gilt ein strenger Maßstab. 
Als Grundlage für die Entscheidung über die Bewährung 
während der Probezeit sind mindestens zwei Beurteilun-
gen über Eignung, Befähigung und fachliche Leistung 
der Polizeivollzugsbeamtin beziehungsweise des Polizei-
vollzugsbeamten zu erstellen. Die erste Beurteilung soll 
spätestens zwölf Monate nach Beginn der Probezeit er-
folgen. Vor Ablauf der Probezeit wird in einer Beurtei-
lung festgestellt, ob die Polizeivollzugsbeamtin bezie-
hungsweise der Polizeivollzugsbeamte sich in vollem 
Umfang bewährt hat. Wenn sich die Polizeivollzugsbe-
amtin beziehungsweise der Polizeivollzugsbeamte wegen 
besonderer Leistung ausgezeichnet hat, ist dies festzu-
stellen.

(3) Dienstzeiten im öffentlichen Dienst, die nicht bereits 
auf den Vorbereitungsdienst angerechnet worden sind, 
sollen auf die Probezeit angerechnet werden, wenn die 
Tätigkeit nach Art und Bedeutung mindestens der Tätig-
keit in einem Amt des Laufbahnabschnitts entsprochen 
hat. Auf die Probezeit anrechenbare Zeiten setzen eine 
Beschäftigung mit mindestens der Hälfte der regelmäßi-
gen Arbeitszeit voraus. War während der anrechenbaren 
Zeiten nach Satz 2 Teilzeitbeschäftigung mit weniger als 
der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt, ist die 
Teilzeitbeschäftigung entsprechend ihrem Verhältnis zur 
hälftigen Beschäftigung zu berücksichtigen.

(4) Die Probezeit beträgt mindestens ein Jahr.

(5) Beurlaubungszeiten ohne Dienstbezüge, Elternzeit, 
Freistellungszeiten innerhalb einer Teilzeitbeschäftigung 
im Sinne der §§  65 und 66 des Landesbeamtengesetzes 
und Krankheitszeiten von insgesamt mehr als drei Mo-
naten gelten nicht als Probezeit. Wird diese Erheblich-
keitsschwelle unter Berücksichtigung aller in Satz 1 ge-
nannten Zeiten überschritten, ist das Ende der Probezeit 
unter Einbeziehung des gesamten Ausfallzeitraums neu 
festzusetzen. Bei der Berechnung der Erheblichkeits-
schwelle sind ärztliche Beschäftigungsverbote nach § 16 

des Mutterschutzgesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBl.  I 
S. 1228), das durch Artikel 57 Absatz 8 des Gesetzes vom 
12. Dezember 2019 (BGBl.  I S.  2652) geändert worden 
ist, nicht zu berücksichtigen. Das gilt auch für Urlaubs-
zeiten, wenn zuvor festgestellt worden ist, dass der Ur-
laub überwiegend dienstlichen Interessen oder öffentli-
chen Belangen dient. Absatz 4 bleibt unberührt. Bei der 
kalendertäglichen Berechnung der Ausfallzeiten wird 
der Monat zu 30, das Jahr zu 365 Tagen gerechnet.

(6) Bei der Berechnung der Probezeit im Sinne des Ab-
satz 2 und der Neufestsetzung der Probezeit gemäß Ab-
satz  5 zählen die Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung mit 
mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit in 
vollem Umfang. Ist der Polizeivollzugsbeamtin oder dem 
Polizeivollzugsbeamten während der Probezeit Teilzeit-
beschäftigung mit weniger als der Hälfte bewilligt wor-
den, ist die Teilzeitbeschäftigung entsprechend ihrem 
Verhältnis zur hälftigen Beschäftigung zu berücksichti-
gen. Die Probezeit ist jedoch nur dann entsprechend zu 
verlängern, wenn die Auswirkung mehr als drei Monate 
beträgt.

(7) Kann die Bewährung nach Absatz  2 bis zum Ende 
der Probezeit noch nicht festgestellt werden, kann die 
Probezeit um höchstens zwei Jahre verlängert werden, 
sie darf jedoch fünf Jahre nicht überschreiten. Zum Ab-
lauf der Probezeit ist eine zusammenfassende, auf die 
gesamte bisherige Probezeit bezogene Beurteilung über 
die Bewährung oder Nichtbewährung zu erstellen. Die 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten 
auf Probe, die sich nicht bewähren, sind zu entlassen.

(8) Von Absatz 4 kann das für Inneres zuständige Minis-
terium im Einvernehmen mit dem für Finanzen zustän-
dige Ministerium Ausnahmen zulassen.

§ 6
Nachteilsausgleich

(1) Hat sich die Einstellung wegen der tatsächlichen Be-
treuung mindestens eines in häuslicher Gemeinschaft le-
benden minderjährigen Kindes verzögert und ist die Be-
werbung, die zur Einstellung geführt hat,

1.  innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung der 
Kinderbetreuung

2.  im Falle fester Einstellungstermine zum nächsten 
Einstellungstermin, nach Beendigung der Kinderbe-
treuung oder

3.  nach Beendigung der im Anschluss an die Kinderbe-
treuung begonnenen vorgeschriebenen Ausbildung er-
folgt, so ist zum Ausgleich der Verzögerung eine Be-
förderung bereits während der Probezeit frühestens 
nach zwei Jahren sowie vor Ablauf eines Jahres nach 
Beendigung der Probezeit zulässig, sofern die dienst-
lichen Leistungen eine Beförderung rechtfertigen. 
Dasselbe gilt, wenn die Polizeivollzugsbeamtin oder 
der Polizeivollzugsbeamte trotz einer fristgerechten

Bewerbung zunächst nicht eingestellt worden ist, die Be-
werbung aber aufrechterhalten oder im Falle fester Ein-
stellungstermine zu jedem Einstellungstermin erneuert 
wurde. Entsprechendes gilt für Polizeivollzugsbeamtin-
nen und Polizeivollzugsbeamte, die wegen Kinderbetreu-
ung ohne Anwärter- oder Dienstbezüge beurlaubt waren. 
Zugrunde gelegt wird jeweils der Zeitraum der tatsäch-
lichen Verzögerung durch die Betreuung eines Kindes 
oder mehrerer Kinder. Insgesamt können höchstens zwei 
Jahre berücksichtigt werden.

(2) Absatz  1 gilt entsprechend bei der tatsächlichen 
Pfl ege eines nach § 7 Absatz 3 des Pfl egezeitgesetzes vom 
28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896) in der jeweils gelten-
den Fassung pfl egebedürftigen nahen Angehörigen, des-
sen Pfl egebedürftigkeit nach § 3 Absatz 2 des Pfl egezeit-
gesetzes nachgewiesen ist.

§ 7
Berufl iche Entwicklung in den Laufbahnabschnitt II

(1) Eine berufl iche Entwicklung von Polizeivollzugsbe-
amtinnen und Polizeivollzugsbeamten, die in den Lauf-
bahnabschnitt I eingestellt wurden und die II. Fachprü-
fung nicht abgelegt haben, aus dem Endamt des Lauf-
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bahnabschnitts I in ein Amt der Besoldungsgruppe A 9 
des Laufbahnabschnitts II ist nach drei Jahren zulässig.

(2) Eine Beförderung ist bis zur Besoldungsgruppe A 11 
möglich. Führungsfunktionen können nicht übernommen 
werden.

§ 8
Beförderung

(1) Die Beförderungsämter des Polizeivollzugsdienstes in 
Besoldungsgruppen mit aufsteigenden Gehältern sind 
regelmäßig zu durchlaufen.

(2) Die Beamtin oder der Beamte darf erst befördert 
werden, wenn die Eignung für einen höher bewerteten 
Dienstposten in einer Erprobungszeit festgestellt wurde. 
Dies gilt nicht, wenn die Beförderung nur darauf beruht, 
dass sich die Bewertung des Dienstpostens ändert, ohne 
dass dies mit einer Änderung der Funktion verbunden ist 
sowie in den Fällen des Aufstiegs nach Bestehen der II. 
oder der III. Fachprüfung.

(3) Die Erprobungszeit beträgt drei Monate. Für die Be-
rechnung der Probezeit gilt § 5 Absatz 5 und 6 entspre-
chend ab Fehlzeiten von insgesamt mehr als einem Mo-
nat.

(4) Eine Beförderung ist nicht zulässig

1.  während der Probezeit,

2.  vor Ablauf eines Jahres seit Beendigung der Probezeit,

3.  vor Ablauf eines Jahres seit der letzten Beförderung, 
oder

4.  innerhalb von zwei Jahren vor Eintritt in den Ruhe-
stand ist wegen Erreichens der Altersgrenze nur eine 
Beförderung zulässig.

(5) Eine Beförderung ist abweichend von

1.  Absatz 2 Satz 1 Nummern 1 und 2 in den Fällen des 
Nachteilsausgleiches gemäß § 6, 

2.  Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 nach Beendigung der Pro-
bezeit, wenn sich die Polizeivollzugsbeamtin bezie-
hungsweise der Polizeivollzugsbeamte wegen beson-
derer Leistungen ausgezeichnet hat und dies in einer 
Beurteilung nach §  5 Absatz  2 Satz  5 festgestellt 
wurde,

3.  Absatz  4 Satz  1 Nummer  3 vor Ablauf eines Jahres 
seit der letzten Beförderung, wenn das Amt, aus dem 
befördert wird, nicht regelmäßig zu durchlaufen ist 
oder

4.  Absatz  1 Satz  1 und Absatz  4 Satz  1 Nummer  3 im 
Falle der berufl ichen Entwicklung bei der Verleihung 
eines Amtes des Laufbahnabschnitts II nach bestan-
dener II. Fachprüfung für die Ämter der Besoldungs-
gruppen A 8 und A 9 oder bei der Verleihung eines 
Amtes der Besoldungsgruppe A 13 (Laufbahnab-
schnitt III) für die Ämter der Besoldungsgruppen A 11 
bis A 13 (Laufbahnabschnitt II) zulässig.

Über Abweichungen von Absatz  4 Nummern 1 und 2 
entscheidet der Landespersonalausschuss, über Abwei-
chungen von Absatz 2 Nummer 3 entscheidet das für In-
neres zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem 
für Finanzen zuständige Ministerium.

§ 9
Dienstzeiten

(1) Dienstzeiten, die nach dieser Verordnung Vorausset-
zung für eine Beförderung oder für die berufl iche Ent-
wicklung sind, rechnen von dem Zeitpunkt der Beendi-
gung der Probezeit in der Laufbahngruppe oder bei er-
folgter berufl icher Entwicklung ab der Verleihung des 
ersten Amtes in der neuen Laufbahngruppe. In den Fäl-
len des Nachteilsausgleiches ab dem Zeitpunkt der frü-
hestmöglichen Beförderung. Bei der Berechnung der 
Dienstzeit zählen die Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung 
mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit 
in vollem Umfang, Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung mit 
weniger als der Hälfte entsprechend ihrem Verhältnis zur 
hälftigen Beschäftigung.

(2) Beurlaubungszeiten ohne Dienstbezüge gelten ab der 
ersten Verleihung eines Amtes in der Laufbahngruppe 

nicht als Dienstzeiten. Davon abweichend sind anzu-
rechnen

1.  bis zur Dauer von insgesamt zwei Jahren die Zeit ei-
nes Urlaubs ohne Dienstbezüge, wenn dieser überwie-
gend dienstlichen Interessen oder öffentlichen Belan-
gen dient und das Vorliegen dieser Voraussetzung von 
dem für Inneres zuständigen Ministerium mit Zustim-
mung des für Finanzen zuständige Ministerium fest-
gestellt worden ist,

2.  bis zur Dauer von insgesamt fünf Jahren die Zeit ei-
nes Urlaubs ohne Dienstbezüge, wenn dieser zur Aus-
übung einer Tätigkeit bei Fraktionen des Europäi-
schen Parlaments, des Deutschen Bundestages oder 
einem Landtag als wissenschaftlicher Assistent oder 
Geschäftsführer erteilt wurde,

3.  die Zeit eines Urlaubs ohne Dienstbezüge, wenn die-
ser zur Ausübung einer Tätigkeit in öffentlichen zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Organisationen 
oder zur Übernahme von Aufgaben der Entwick-
lungshilfe erteilt wurde und

4.  bis zur Dauer von insgesamt zwei Jahren, Urlaubszei-
ten ohne Dienstbezüge infolge der tatsächlichen Be-
treuung eines oder mehrerer minderjähriger Kinder. 
Eine Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit während der Beurlau-
bung steht einer Anrechnung nach Satz 1 nicht entge-
gen. Entsprechendes gilt, wenn ein nach ärztlichem 
Gutachten pfl egebedürftiger naher Angehöriger, ins-
besondere aus dem Kreis der Eltern, Schwiegereltern, 
Eltern der eingetragenen Lebenspartnerin oder des 
eingetragenen Lebenspartners, Ehegatten, eingetrage-
nen Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner, Ge-
schwister sowie volljähriger Kinder tatsächlich ge-
pfl egt wurde. Der Ausgleich von Verzögerungen nach 
den Sätzen 2 und 3 und § 6 Absätze 1 und 2 darf zu-
sammen einen Zeitraum von zwei Jahren nicht über-
schreiten.

§ 10
Fortbildung, Führungsfortbildung

(1) Die Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugs-
beamten sind verpfl ichtet, sich fortzubilden, damit sie 
den Ämtern ihres Laufbahnabschnitts gewachsen sind.

(2) Wird einer Polizeivollzugsbeamtin beziehungsweise 
einem Polizeivollzugsbeamten, die beziehungsweise der 
die II. Fachprüfung bereits bestanden hat, eine Füh-
rungsfunktion innerhalb des Laufbahnabschnitts II 
übertragen, hat die Polizeivollzugsbeamtin beziehungs-
weise der Polizeivollzugsbeamte an einer Führungsfort-
bildung teilzunehmen. Das Nähere regelt das für Inneres 
zuständige Ministerium, insbesondere bestimmt es, wel-
che Funktionen Führungsfunktionen im Sinne dieser 
Vorschrift sind.

Abschnitt 2
Laufbahnabschnitt II

Aufnahme in den Bildungsgang Fachoberschule 
für Wirtschaft und Verwaltung, Schwerpunkt 

Polizeivollzugsdienst

§ 11
Praktikum im Bildungsgang Fachoberschule 
für Wirtschaft und Verwaltung, Schwerpunkt 

Polizeivollzugsdienst

(1) Die Ausbildung der Schülerinnen und Schüler im 
Bildungsgang Fachoberschule für Wirtschaft und Verwal-
tung, Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst setzt einen 
Praktikumsplatz bei der Polizei Nordrhein-Westfalen 
voraus. Der Bildungsgang dauert in der Regel zwei Jahre 
und endet mit der Fachhochschulreife. Das Praktikum 
ist im ersten Jahr des Bildungsgangs abzuleisten.

(2) Nach Erwerb der Fachhochschulreife in dem in Ab-
satz  1 genannten Bildungsgang wird eine verbindliche 
Einstellungszusage ausgesprochen. Weitere Bestimmun-
gen zur Ausgestaltung des Praktikums und zur Einstel-
lungszusage regelt das für Inneres zuständige Ministe-
rium.
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(3) Eine Einstellung in den Vorbereitungsdienst für den 
Laufbahnabschnitt II erfolgt ohne weitere Teilnahme an 
einem Auswahlverfahren gemäß § 19.

§ 12
Voraussetzungen für die Vergabe eines Praktikums-

platzes bei der Polizei Nordrhein-Westfalen

Bewerberinnen und Bewerbern kann ein Praktikums-
platz bei der Polizei Nordrhein-Westfalen zugewiesen 
werden, wenn sie:

1.  die Voraussetzungen des § 3 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 
erfüllen und

2.  an einem Auswahlverfahren gemäß §  13 erfolgreich 
teilgenommen haben.

§ 13
Auswahlverfahren 

(1) Der Vergabe eines Praktikumsplatzes bei der Polizei 
Nordrhein-Westfalen geht ein Auswahlverfahren voraus.

(2) Das Auswahlverfahren stellt fest, ob die Bewerberin-
nen und Bewerber geeignet sind und legt die Rangfolge 
der Bewerberinnen und Bewerber für die Vergabe der 
Praktikumsplätze durch Vergabe eines Rangordnungs-
werts fest.

(3) Die Einzelheiten des Auswahlverfahrens bestimmt 
das für Inneres zuständige Ministerium.

§ 14
Vergabe des Praktikumsplatzes und des Schulplatzes

(1) Das für Inneres zuständige Ministerium legt die An-
zahl der für den Bildungsgang jeweils zur Verfügung ste-
henden Praktikumsplätze fest und entscheidet über die 
Vergabe eines Praktikumsplatzes nach Maßgabe der ge-
mäß § 13 Absatz 2 festgestellten Rangfolge.

(2) Über die Vergabe eines Schulplatzes entscheidet das 
Berufskolleg. Das Nähere bestimmt das für Schulwesen 
zuständige Ministerium.

(3) Bewerberinnen und Bewerber, denen ein Prakti-
kumsplatz zugewiesen wurde und die von einem Berufs-
kolleg aufgenommen wurden, erhalten eine vorbehaltli-
che Einstellungszusage für den Polizeivollzugsdienst für 
den Einstellungsjahrgang, welcher zeitlich unmittelbar 
auf das Jahr des erfolgreichen Abschlusses des Bildungs-
gangs folgt.

Abschnitt 3
Laufbahnabschnitt II

Unterabschnitt 1
Einstellung in den Laufbahnabschnitt II

§ 15
Einstellung

(1) In den Vorbereitungsdienst für den Laufbahnab-
schnitt II kann eingestellt werden, wer

1.  die Voraussetzungen des § 3 erfüllt und

2.  eine zu einem Hochschulstudium berechtigende 
Schulbildung oder einen als gleichwertig anerkannten 
Bildungsabschluss besitzt.

(2) Die Bewerberinnen und Bewerber werden unter Be-
rufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf zu Kom-
missaranwärterinnen beziehungsweise Kommissaran-
wärtern ernannt.

§ 16
Vorbereitungsdienst, II. Fachprüfung

(1) Der Vorbereitungsdienst der Kommissaranwärterin-
nen und Kommissaranwärter dauert in der Regel drei 
Jahre. Die Dauer des Vorbereitungsdienstes kann sich 
verlängern oder insbesondere durch die Anrechnung för-
derlicher Zeiten verkürzen. Auf Antrag kann das für In-
neres zuständige Ministerium bis zu zwölf Monate för-
derlicher Zeiten auf die Dauer des Vorbereitungsdienstes 
anrechnen, wenn diese nach Art und Umfang geeignet 

sind, die Ausbildung in den einzelnen Ausbildungsab-
schnitten ganz oder teilweise zu ersetzen. Der Vorberei-
tungsdienst darf 24 Monate nicht unterschreiten. Das 
Nähere regelt die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
Laufbahnabschnitt III Bachelor vom 21. August 2008 
(GV. NRW. S.  554), die zuletzt durch Verordnung vom 
18. Februar 2021 (GV. NRW. S. 206) geändert worden ist.

(2) Für Kommissaranwärterinnen und Kommissaran-
wärter, die die II. Fachprüfung endgültig nicht bestehen, 
endet das Beamtenverhältnis an dem Tage, an dem ihnen 
das Prüfungsergebnis bekanntgegeben wird. Für Kom-
missaranwärterinnen und Kommissaranwärter, die die II. 
Fachprüfung bestehen, endet das Beamtenverhältnis auf 
Widerruf mit Ablauf des Monats, in dem die Prüfungser-
gebnisse bekannt gegeben wurden.

Unterabschnitt 2

Zulassung von Beamtinnen und Beamten zur 
Ausbildung für den Laufbahnabschnitt II

§ 17

Zulassungsvoraussetzungen

(1) Zur Ausbildung für den Laufbahnabschnitt II kön-
nen Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-
amte des Laufbahnabschnitts I zugelassen werden, wenn 
sie

1.  sich in einer Dienstzeit von drei Jahren nach ihrer 
Eignung, Leistung und Befähigung hierfür in beson-
derer Weise bewährt haben und

2.  am Zulassungsverfahren (§ 19) erfolgreich teilgenom-
men haben.

(2) Zeiten des gesetzlichen Mutterschutzes und Zeiten 
der Beurlaubung ohne Dienstbezüge sind wegen der tat-
sächlichen Betreuung minderjähriger Kinder auf die Be-
währungszeit nach Absatz  1 anzurechnen, bei einem 
Kind sind bis zu einem Jahr und sechs Monaten, bei 
mehreren Kindern bis zu zwei Jahren. Der Ausgleich von 
Verzögerungen nach dieser Vorschrift und der Ausgleich 
nach §  6 Absatz  1 und 2 dürfen zusammen einen Zeit-
raum von zwei Jahren nicht überschreiten.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn ein naher Angehö-
riger im Sinne des §  7 Absatz  3 des Pfl egezeitgesetzes 
vom 8. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896), das zuletzt durch 
Artikel  5 des Gesetzes vom 29. März 2021 (BGBl.  I 
S. 370) geändert worden ist, tatsächlich gepfl egt wurde. 
Der Ausgleich nach Satz 1 und nach Absatz 2 darf insge-
samt zwei Jahre nicht überschreiten.

§ 18

Zulassungstermin 

Den Stichtag für den Beginn der Ausbildung für den 
Laufbahnabschnitt II bestimmt das für Inneres zustän-
dige Ministerium. Zu diesem Zeitpunkt müssen die in 
§ 13 genannten Voraussetzungen erfüllt sein.

§ 19

Zulassungsverfahren

(1) Der Zulassung geht ein Auswahlverfahren voraus.

(2) Das Auswahlverfahren dient der Feststellung, inwie-
weit und in welcher Rangfolge die Bewerberinnen und 
Bewerber für die Zulassung zur Ausbildung für den 
Laufbahnabschnitt II geeignet sind.

(3) Die Einzelheiten, insbesondere den Zeitpunkt des 
Auswahlverfahrens und die Bewerbungstermine, be-
stimmt das für Inneres zuständige Ministerium.

(4) Am Auswahlverfahren können Polizeivollzugsbeam-
tinnen und Polizeivollzugsbeamte teilnehmen, die zum 
nächsten Zulassungstermin die Zulassungsvoraussetzun-
gen des § 17 erfüllen.

(5) Das Auswahlverfahren kann einmal wiederholt wer-
den.
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§ 20
Zulassung

(1) Erfolgreiche Absolventen des Bildungsganges nach 
§  11 sind abweichend von Absatz  2 für die Ausbildung 
für den Laufbahnabschnitt II zuzulassen.

(2) Über die Zulassung zur Ausbildung für den Lauf-
bahnabschnitt II entscheidet das für Inneres zuständige 
Ministerium nach erfolgreicher Teilnahme am Auswahl-
verfahren im Rahmen der Ausbildungskapazitäten für 
den Laufbahnabschnitt II unter Berücksichtigung der im 
Auswahlverfahren bestimmten Rangfolge.

(3) Werden Umstände bekannt, dass die Anwärterin oder 
der Anwärter ungeeignet ist, kann die Zulassung zur 
Ausbildung für den Laufbahnabschnitt II widerrufen 
werden.

§ 21
Ausbildung, II. Fachprüfung

Die Ausbildung der Bewerberinnen und Bewerber für 
den Laufbahnabschnitt II dauert in der Regel drei Jahre 
und endet mit der II. Fachprüfung. Sie setzt für die Zei-
ten aus, für die hinreichende Kenntnisse und Fähigkeiten 
vorliegen, die auf die Ausbildung angerechnet werden 
können.

Abschnitt 4
Laufbahnabschnitt III

Unterabschnitt 1
Einstellung in den Laufbahnabschnitt III

§ 22
Einstellung, Direkteinstieg

(1) In den Laufbahnabschnitt III kann eingestellt wer-
den, wer

1.  die Voraussetzungen des § 3 erfüllt und

2.  die zweite juristische Staatsprüfung oder die zweite 
Prüfung (Staatsprüfung) für ein Amt der Laufbahn-
gruppe II, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes 
des allgemeinen Verwaltungsdienstes bestanden hat. 
Näheres regelt das für Inneres zuständige Ministe-
rium.

(2) Die Bewerberinnen und Bewerber werden unter Be-
rufung in das Beamtenverhältnis auf Probe zur Polizei-
rätin oder zum Polizeirat beziehungsweise zur Kriminal-
rätin oder zum Kriminalrat ernannt.

(3) Während der Probezeit erhalten die Polizeivollzugs-
beamtinnen und Polizeivollzugsbeamten eine polizeili-
che Fortbildung. Sie soll ihre bisherige Ausbildung er-
gänzen und sie auf ihre künftigen Aufgaben als Polizei-
vollzugsbeamte beziehungsweise Polizeivollzugsbeamter 
des Laufbahnabschnitts III vorbereiten. Das für Inneres 
zuständige Ministerium regelt Dauer und Gestaltung der 
polizeilichen Fortbildung.

Unterabschnitt 2
Zulassung von Polizeivollzugsbeamtinnen und 
 Polizeivollzugsbeamten zur Ausbildung für den 

 Laufbahnabschnitt III

§ 23
Zulassungsvoraussetzungen

Zur Ausbildung für den Laufbahnabschnitt III des Poli-
zeivollzugsdienstes können Polizeivollzugsbeamtinnen 
und Polizeivollzugsbeamte zugelassen werden, die die 
Ausbildung an der Hochschule für Polizei und öffentli-
che Verwaltung NRW abgeleistet haben, wenn

1.  sie sich nach der II. Fachprüfung in einer Dienstzeit 
von drei Jahren nach ihrer Eignung, Leistung und Be-
fähigung hierfür in besonderer Weise bewährt haben,

2.  die Leiterin oder der Leiter der Behörde eine Teil-
nahme am Auswahlverfahren befürwortet, weil sie 
unter Berücksichtigung ihrer Persönlichkeit sowie ih-
rer Eignung, Leistung und Befähigung für den Lauf-

bahnabschnitt III des Polizeivollzugsdienstes geeignet 
erscheinen,

3.  sie die Voraussetzungen des § 109 Absatz 2a des Lan-
desbeamtengesetzes erfüllen und

4.  sie am Auswahlverfahren (§ 20) erfolgreich teilgenom-
men haben. An dem Auswahlverfahren nehmen auch 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte 
teil, die sich bereits in einem Laufbahnabschnitt be-
fi nden und die für eine höhere Laufbahn erforderliche 
Berufsausbildung oder Hochschulausbildung nach-
träglich erworben haben. 

Das Nähere regelt das für Inneres zuständige Ministe-
rium.

§ 24
Auswahlverfahren

(1) Die Bewerbungstermine für die Teilnahme am Aus-
wahlverfahren werden von dem für Inneres zuständigen 
Ministerium bestimmt.

(2) Erfüllen die Bewerberinnen und Bewerber die in § 23 
festgelegten Zulassungsvoraussetzungen, legt die Behör-
denleitung die Bewerbungen um Zulassung zur Ausbil-
dung zum Laufbahnabschnitt III dem für Inneres zu-
ständigen Ministerium vor. Bewerbungen von Polizei-
vollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten, welche 
die Voraussetzungen nicht erfüllen, weist der Dienstvor-
gesetzte schriftlich zurück.

(3) Zur Feststellung, inwieweit die Bewerberinnen und 
Bewerber für eine Zulassung zur Ausbildung für den 
Laufbahnabschnitt III geeignet sind, wird ein mehrstufi -
ges Auswahlverfahren durchgeführt. Hierbei fi ndet die 
aktuelle dienstliche Beurteilung Berücksichtigung. Das 
Nähere regelt das für Inneres zuständige Ministerium.

(4) Die Teilnahme am Auswahlverfahren ist in der Perso-
nalakte zu dokumentieren.

(5) Die Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugs-
beamten können das Auswahlverfahren zweimal wieder-
holen. § 23 Satz 1 Nummer 3 ist zu beachten.

§ 25
Zulassung zur Ausbildung 

(1) Über die Zulassung zur Ausbildung für den Lauf-
bahnabschnitt III entscheidet das für Inneres zuständige 
Ministerium im Rahmen des Bedarfs an Polizeivollzugs-
beamtinnen und Polizeivollzugsbeamten für den Lauf-
bahnabschnitt III.

(2) Der Stichtag für den Beginn der Ausbildung für den 
Laufbahnabschnitt III ist der 1. Oktober jeden Jahres. 
Das für Inneres zuständige Ministerium kann weitere 
Termine bestimmen. Zu diesem Zeitpunkt müssen die in 
§ 23 genannten Voraussetzungen erfüllt sein.

§ 26
Ausbildung und III. Fachprüfung

(1) Die Ausbildung besteht aus einer zweijährigen För-
derphase und dem Masterstudium an der Deutschen 
Hochschule der Polizei. Die zur Ausbildung zugelassenen 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten 
haben vor Beginn ihres Masterstudiums die Förderphase 
erfolgreich zu durchlaufen. Die Förderphase dient der 
Vermittlung eines umfassenden Einblicks in das polizei-
liche Aufgabenspektrum. Sie gliedert sich in Theoriemo-
dule und Praxisabschnitte bei Polizeibehörden und bei 
einer polizeilichen Aufsichtsbehörde. Die erfolgreiche 
Teilnahme an den einzelnen Teilen der Förderphase kann 
von der Erbringung von Leistungsnachweisen abhängig 
gemacht werden. Das Nähere regelt das für Inneres zu-
ständige Ministerium.

(2) Das Masterstudium für den Laufbahnabschnitt III 
dauert in der Regel zwei Jahre. Es endet mit dem Mas-
terabschluss der III. Fachprüfung an der Deutschen 
Hochschule der Polizei.

(3) Die Zulassung zur Ausbildung für den Laufbahnab-
schnitt III kann widerrufen werden, wenn nachträglich 
Tatsachen bekannt werden, die die Polizeivollzugsbeam-
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tin beziehungsweise den Polizeivollzugsbeamten für den 
Laufbahnabschnitt III ungeeignet erscheinen lassen.

Abschnitt 5
Ergänzende Vorschriften

§ 27
Modulare Qualifi zierung für den Laufbahnabschnitt III

(1) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeam-
ten, die sich in einem Amt der Besoldungsgruppe A 13 
der Ämtergruppe des Laufbahnabschnitt II befi nden und 
nicht die III. Fachprüfung abgelegt haben, darf ein Amt 
der Besoldungsgruppe A 13 der Ämtergruppe des Lauf-
bahnabschnitts III frühestens nach einer Dienstzeit von 
drei Jahren verliehen werden, wenn sie

1.  nach ihrer oder seiner Eignung, Leistung und Befähi-
gung hierfür in besonderer Weise in Betracht kommen,

2.  in einem Auswahlverfahren zu einer modularen Qua-
lifi zierung zugelassen worden sind,

3.  die Qualifi zierungsmaßnahmen erfolgreich absolviert 
haben und

4.  sich anschließend in einer mindestens dreimonatigen 
Erprobung in den neuen Aufgabenbereichen bewährt 
haben. Zeiten der Bewährung in den neuen Aufgaben-
reichen, die nach Zulassung, aber vor Abschluss der 
modularen Qualifi zierung abgeleistet wurden, können 
auf die Erprobungszeit angerechnet werden.

Beurlaubungszeiten ohne Dienstbezüge, Freistellungs-
zeiten innerhalb einer Teilzeitbeschäftigung im Sinne 
der §§  65 und 66 des Landesbeamtengesetzes und 
Krankheitszeiten von mehr als drei Monaten gelten nach 
Maßgabe des § 5 Absatz 5 nicht als Erprobungszeit. Für 
die Berechnung der Erprobungszeit bei einer Teilzeitbe-
schäftigung gilt § 5 Absatz 6 entsprechend.

(2) Die Qualifi zierungsmaßnahmen müssen geeignet 
sein, in Verbindung mit den bisher erworbenen Qualifi -
zierungen und den bisherigen berufl ichen Tätigkeiten zu 
einer erfolgreichen Wahrnehmung der Aufgaben des hö-
heren Amtes zu befähigen. Das für Inneres zuständige 
Ministerium oder die von ihm bestimmte Stelle entschei-
det über die Anforderungen an die Qualifi zierungsin-
halte und die Feststellung des Erfolgs sowie über Aus-
nahmen von der Teilnahme an einzelnen Modulen, sofern 
an gleichwertigen Fortbildungen bereits vor der Zulas-
sung zur modularen Qualifi zierung teilgenommen wurde 
oder der Inhalt der dort vermittelten Module bereits im 
Rahmen der dienstlichen Tätigkeit erlernt wurde. Bevor 
ein Amt der Besoldungsgruppe A 15 oder höher übertra-
gen wird, müssen die Beamtinnen und Beamten zusätz-
lich erfolgreich an einer Qualifi zierung teilnehmen. Diese 
muss an die Inhalte des dezentralen Studienabschnitts 
des Masterstudienganges "Öffentliche Verwaltung – Poli-
zeimanagement" der Deutschen Hochschule der Polizei 
angelehnt sein. Das Nähere regelt das für Inneres zu-
ständige Ministerium oder die von ihm bestimmte Stelle.

(3) Das für Inneres zuständige Ministerium oder die von 
ihm bestimmte Stelle entscheidet, ob sie die Möglichkeit 
einer modularen Qualifi zierung anbietet und führt auf 
der Grundlage aktueller dienstlicher Beurteilungen ein 
Auswahlverfahren zur Auswahl der am besten geeig-
neten Polizeivollzugsbeamtinnen oder Polizeivollzugs-
beamten durch. Das Auswahlverfahren dient der Fest-
stellung, inwieweit und in welcher Rangfolge die Beam-
tinnen und Beamten für den Erwerb der Beförderungs-
voraussetzungen auf Grundlage einer modularen Quali-
fi zierung geeignet sind. In dem Auswahlverfahren wird, 
gemessen an dem Anforderungsprofi l, das mit der Wahr-
nehmung eines Amtes des Laufbahnabschnitts III ver-
bunden ist, die Eignung und Befähigung der Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten überprüft.

§ 28
Übernahme von Beamtinnen und Beamten 

anderer Laufbahnen

(1) In den Laufbahnabschnitt II oder den Laufbahnab-
schnitt III des Polizeivollzugsdienstes können in Einzel-
fällen durch Anerkennung der Befähigung Beamtinnen 
und Beamte anderer Laufbahnen der Laufbahngruppe 2, 

Ämtergruppe des ersten und zweiten Einstiegsamtes 
übernommen werden, die die Befähigung für eine Lauf-
bahn erworben haben, die dem Laufbahnabschnitt II 
oder dem Laufbahnabschnitt III des Polizeivollzugs-
dienstes gleichwertig ist. Die Laufbahnen und Lauf-
bahnabschnitte sind einander gleichwertig, wenn sie zu 
derselben Laufbahngruppe gehören und die Befähigung 
aufgrund der bisherigen Vorbildung, Ausbildung und Tä-
tigkeit durch erfolgreiche Unterweisung erworben wer-
den kann.

(2) Die Dauer der Unterweisungszeit legt das für Inneres 
zuständige Ministerium fest. Sie soll mindestens ein 
Drittel des für den Laufbahnabschnitt vorgeschriebenen 
Vorbereitungsdienstes betragen. Während der Unterwei-
sungszeit ist die Beamtin beziehungsweise der Beamte in 
die Aufgaben des Laufbahnabschnitts einzuführen.

(3) Über die Anerkennung der Befähigung für einen 
Laufbahnabschnitt entscheidet das für Inneres zustän-
dige Ministerium oder die von ihm bestimmte Stelle. Der 
Beamtin beziehungsweise dem Beamten darf ein Amt in 
der Laufbahn der Polizeivollzugsbeamtinnen und Poli-
zeivollzugsbeamten erst nach dem Erwerb der Befähi-
gung verliehen werden.

§ 29

Ernennung früherer Polizeivollzugsbeamtinnen und 
 Polizeivollzugsbeamter und Übernahme von 

 Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten 
anderer Dienstherren

(1) Bei der Ernennung früherer Polizeivollzugsbeamtin-
nen und Polizeivollzugsbeamter und der Übernahme von 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten 
anderer Dienstherren ist diese Verordnung anzuwenden. 
Dies gilt nicht, wenn die Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamten kraft Gesetzes oder auf Grund 
eines Rechtsanspruchs in ihrer bisherigen Rechtsstellung 
übernommen werden.

(2) Von der Ableistung einer Probezeit kann abgesehen 
werden, wenn die Polizeivollzugsbeamtin oder der Poli-
zeivollzugsbeamte eines anderen Dienstherrn oder die 
frühere Polizeivollzugsbeamtin beziehungsweise der frü-
here Polizeivollzugsbeamte bereits in das Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit berufen war. Auf die Probezeit 
kann eine nicht beendete frühere oder vorhergehende 
Probezeit angerechnet werden. Dies gilt auch für die 
Mindestprobezeit.

(3) War bereits ein Beförderungsamt verliehen, so brau-
chen die darunter liegenden Ämter nicht regelmäßig 
durchlaufen zu werden. Die im Beförderungsamt ver-
brachte Zeit darf auf die einjährige Dienstzeit nach § 19 
Absatz  2 des Landesbeamtengesetzes angerechnet wer-
den. Wird von Bewerberinnen oder Bewerbern, denen in 
einem früheren Beamtenverhältnis bereits ein Beförde-
rungsamt verliehen war, die Ableistung einer Probezeit 
gefordert, darf ihnen die Amtsbezeichnung eines der Be-
förderungsämter verliehen werden, die sie nach Satz  1 
im Zeitpunkt der erneuten Berufung in das Beamtenver-
hältnis erreichen durften. In Zweifelsfällen bestimmt das 
für Inneres zuständige Ministerium im Einvernehmen 
mit dem für Finanzen zuständige Ministerium, ob Ämter 
übersprungen werden.

Abschnitt 6

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 30

Übernahme von Führungsaufgaben 

Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten, 
die vor Inkrafttreten der Laufbahnverordnung der Poli-
zei vom 4. Januar 1995 (GV. NRW. S. 42, ber. S. 216 und 
S. 922), die zuletzt durch Verordnung vom 13. Dezember 
2017 (GV. NRW. S.948, ber. S. 1020) geändert worden ist, 
die II. Fachprüfung abgelegt haben oder zur berufl ichen 
Entwicklung in ein Amt der Laufbahngruppe 2, Ämter-
gruppe des ersten Einstiegsamtes (Laufbahnabschnitt II) 
zugelassen worden sind, können abweichend von §  24 
Absatz  2 mit Führungsaufgaben innerhalb des Lauf-
bahnabschnittes II betraut werden.
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§ 31
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Laufbahnverordnung der Po-
lizei vom 20. März 2018 (GV. NRW. S. 1 179) außer Kraft. 

Düsseldorf, den 4.6.2021

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l 

– GV. NRW. 2021 S. 684

2035

Gesetz
zur Änderung des Landespersonalvertretungs-
gesetzes und des Landesrichter- und Staats-

anwältegesetzes
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung des Landespersonalvertretungs-
gesetzes und des Landesrichter- und Staats-

anwältegesetzes

Vom 1. Juni 2021

Artikel 1 
Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes

Das Landespersonalvertretungsgesetz vom 3.  Dezember 
1974 (GV. NRW. S. 1514), das zuletzt durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 33 Absatz 3 wird die Angabe „30. Juni“ durch die 
Angabe „31. Dezember“ ersetzt.

2.  Dem § 37 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

  „Erfolgt eine Beschlussfassung des Personalrats ge-
mäß §  33 Absatz  3, stellt die vorsitzende Person vor 
Beginn der Beratung die zugeschalteten Personalrats-
mitglieder fest und trägt sie in die Anwesenheitsliste 
ein.“

Artikel 2
Änderung des Landesrichter- und 

Staatsanwältegesetzes

In § 48 Absatz 5 Satz 9 und 10 des Landesrichter- und 
Staatsanwältegesetzes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. 
S.  812), das zuletzt durch Artikel  2 des Gesetzes vom 
9.  März 2021 (GV.  NRW. S.  290) geändert worden ist, 
wird jeweils die Angabe „30. Juni“ durch die Angabe 
„31. Dezember“ ersetzt. 

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2021 in Kraft.

Düsseldorf, den 1. Juni 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Zugleich für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration sowie

Für den Minister der Finanzen

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne  G e b a u e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

Der Minister für Verkehr

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Ursula  H e i n e n - E s s e r

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie Internationales

Stephan  H o l t h o f f - P f ö r t n e r

– GV. NRW. 2021 S. 690
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Gesetz
zur Ausführung des Zensusgesetzes 2022 für 

das Land Nordrhein-Westfalen 
(Zensusgesetz 2022-Ausführungsgesetz NRW – 

ZensG 2022 AG NRW)
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2022 für 
das Land Nordrhein-Westfalen 

(Zensusgesetz 2022-Ausführungsgesetz NRW – 
ZensG 2022 AG NRW)

Vom 1. Juni 2021

§ 1
Überörtliche Vorbereitung und Durchführung 

des Zensus 2022

(1) Zuständige Stelle für die Vorbereitung und Durch-
führung der Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungs-
zählung nach dem Zensusgesetz 2022 vom 26. November 
2019 (BGBl. I S. 1851), das durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 3. Dezember 2020 (BGBl.  I  S.  2675) geändert wor-
den ist, und oberste Erhebungsstelle ist der Landesbe-
trieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (im 
Folgenden „IT.NRW – Statistisches Landesamt“ ge-
nannt). IT.NRW – Statistisches Landesamt – führt den 
Zensus 2022 nach den Bestimmungen des Zensusvorbe-
reitungsgesetzes 2022 vom 3. März 2017 (BGBl. I S. 388), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Dezem-
ber 2020 (BGBl. I S. 2675) geändert worden ist, und des 
Zensusgesetzes 2022 in Nordrhein-Westfalen durch, so-
weit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 
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(2) IT.NRW – Statistisches Landesamt – stellt die zur 
Durchführung der Aufgaben erforderlichen zentralen 
Verfahren zur Informations- und Datenverarbeitung be-
reit, soweit diese nicht nach § 2 Absatz 2 des Zensusvor-
bereitungsgesetzes 2022 durch das Statistische Bundes-
amt zur Verfügung gestellt werden.

(3) IT.NRW – Statistisches Landesamt – trifft die erfor-
derlichen organisatorischen und technischen Anordnun-
gen, insbesondere hinsichtlich der zu verwendenden Er-
hebungsunterlagen einschließlich der Datenträger, des 
Erhebungsverfahrens und der Termin- und Ablaufpla-
nung.

§ 2 
Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen

IT.NRW – Statistisches Landesamt – stellt die durch den 
Zensus 2022 ermittelten amtlichen Einwohnerzahlen des 
Landes und der Gemeinden fest. Die Feststellung der 
amtlichen Einwohnerzahlen der Gemeinden nach Satz 1 
erfolgt durch Verwaltungsakt gegenüber jeder Gemeinde. 
Ein Rechtsbehelf hiergegen hat keine aufschiebende Wir-
kung.

§ 3
Örtliche Durchführung des Zensus 2022

(1) Die örtliche Durchführung des Zensus 2022 obliegt

1.   den kreisfreien Städten,

2.   den Kreisen für die kreisangehörigen Gemeinden und

3.   der Städteregion Aachen für ihr gesamtes Regionsge-
biet, § 6 Absatz 3 Satz 2 und 3 des Städteregion Aa-
chen Gesetzes vom 26. Februar 2008 (GV. NRW. S. 162) 
in der jeweils geltenden Fassung bleibt unberührt.

(2) Die kreisfreien Städte und Kreise sowie die Städtere-
gion Aachen nehmen die Aufgaben nach Absatz  1 als 
Pfl ichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahr. Sie 
richten im zeitlich und sachlich erforderlichen Umfang 
örtliche Erhebungsstellen ein und bestellen die zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigten Erhebungsbe-
auftragten.

(3) Kreisfreie Städte und Kreise sowie die Städteregion 
Aachen können die Aufgaben nach Absatz 1 gemeinsam 
wahrnehmen, sofern die Entfernung zur Erhebungsstelle 
dadurch nicht unverhältnismäßig vergrößert wird. Große 
kreisangehörige Städte können sich im Einvernehmen 
mit dem Kreis verpfl ichten, die Aufgaben nach Absatz 1 
anstelle des Kreises für die kreisangehörigen Gemeinden 
durchzuführen. Die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung 
nach den Sätzen 1 und 2 erfolgt auf der Grundlage einer 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Es gelten die Be-
stimmungen des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 
1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621) in der jeweils gelten-
den Fassung.

(4) Die in Absatz 1 genannten Gemeinden und Gemein-
deverbände ohne Erhebungsstellen unterstützen die für 
ihr Gebiet zuständige Erhebungsstelle bei Bedarf bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben.

§ 4
Sonderaufsichtsbehörden

(1) Die Aufsicht über die örtlichen Erhebungsstellen 
führt IT.NRW – Statistisches Landesamt. Oberste Auf-
sichtsbehörde ist die für die amtliche Statistik zustän-
dige oberste Landesbehörde.

(2) Zur gesetzmäßigen und gleichmäßigen Erfüllung der 
durch dieses Gesetz übertragenen Aufgaben können die 
Aufsichtsbehörden allgemeine Weisungen erteilen. Sie 
können besondere Weisungen erteilen, wenn das Verhal-
ten einer Erhebungsstelle zur Durchführung des Zensus 
2022 nicht geeignet erscheint oder überörtliche Interes-
sen gefährden kann.

(3) Das Weisungsrecht erstreckt sich insbesondere auf

1.  die Einrichtung der Erhebungsstellen,

2.  die Maßnahmen zur Sicherung der Räumlichkeiten 
der Erhebungsstellen und der Transportwege,

3.  die Bestellung der Erhebungsbeauftragten und ihren 
Einsatz,

4.  die Einhaltung des Erhebungsprogramms,

5.  die Sicherung der Erhebungsunterlagen,

6.  die Datenübermittlung,

7.  die Meldetermine und

8.  die Behandlung der erhobenen Merkmale.

(4) Hinsichtlich der Anordnung von Vorbereitungsmaßnah-
men gilt das Aufsichts- und Weisungsrecht direkt gegen-
über den Hauptverwaltungsbeamten, wenn oder soweit 
örtliche Erhebungsstellen noch nicht eingerichtet sind.

§ 5
Aufgaben der örtlichen Erhebungsstellen

(1) Bei der Erhebung der Gebäude- und Wohnungszäh-
lung nach § 9 des Zensusgesetzes 2022 übernehmen die 
örtlichen Erhebungsstellen insbesondere Aufgaben im 
Rahmen der Feststellung der Auskunftspfl icht, der Über-
prüfung und Klärung von Zweifelsfällen und der ersatz-
weisen Befragung von Bewohnern bei Antwortausfällen. 
Die ermittelten Angaben und die eingegangenen Erhe-
bungsunterlagen übermitteln die örtlichen Erhebungs-
stellen an IT.NRW – Statistisches Landesamt.

(2) Die örtlichen Erhebungsstellen führen die Erhebun-
gen zur Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis nach 
§  11 des Zensusgesetzes 2022 und die Erhebungen an 
Anschriften mit Sonderbereichen nach den §§ 14 und 17 
des Zensusgesetzes 2022 durch. Dabei haben sie insbe-
sondere

1.   die Erreichbarkeit für mündliche, telefonische und 
schriftliche Anfragen von Auskunftspfl ichtigen und 
Erhebungsbeauftragten zu sichern,

2.   die Anschriften den einzelnen Erhebungsbeauftrag-
ten zuzuordnen (Bildung von Bezirken),

3.   die Vorbegehung der Anschriften mit Sonderberei-
chen zu koordinieren, die Organisationspapiere zu 
erstellen und die Erhebungsunterlagen bereitzustel-
len,

4.   die zu Befragenden über die Erhebungen zu unter-
richten und zur Auskunft aufzufordern, soweit Aus-
kunftspfl icht besteht,

5.   erforderlichenfalls die Auskunftspfl ichtigen durch 
Heranziehungsbescheid zur Erfüllung der Aus-
kunftspfl ichten aufzufordern,

6.   erforderlichenfalls die Auskunftspfl ichten nach den 
Vorschriften des Landesverwaltungsvollstreckungs-
gesetzes durchzusetzen,

7.   auftretende Unstimmigkeiten zu klären sowie un-
vollständig oder fehlerhaft ausgefüllte Erhebungs-
unterlagen durch Nachfrage bei den Befragten zu 
ergänzen und zu berichtigen,

8.   die Entgegennahme der Erhebungsunterlagen von 
den Erhebungsbeauftragten sicher zu stellen sowie 
die Auskunftseingänge zu registrieren,

9.   die Erhebungsunterlagen auf Vollzähligkeit und Voll-
ständigkeit zu prüfen und innerhalb der vorgegebe-
nen Fristen zur Abholung durch IT.NRW – Statisti-
sches Landesamt – bereitzustellen,

10.   die vollzählige Erfassung und vollständige Befra-
gung der Erhebungseinheiten zu bestätigen und

11.   die Aufwandsentschädigung der Erhebungsbeauf-
tragten abzurechnen und auszuzahlen.

(3) Die Wiederholungsbefragungen zur Qualitätsbewer-
tung nach § 22 des Zensusgesetzes 2022 können im Ein-
zelfall auf die örtlichen Erhebungsstellen übertragen 
werden. Die Ergebnisse sind an IT.NRW –  Statistisches 
Landesamt – zu übermitteln. 

§ 6
Prüfung von Daten zur Vorbereitung der Erhebung 

an Anschriften mit Sonderbereichen

Zur Vorbereitung der Erhebungen an Anschriften mit 
Sonderbereichen nach § 14 des Zensusgesetz 2022 über-
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mittelt IT.NRW – Statistisches Landesamt – bei Bedarf 
an die Gemeinden Anschriften mit Sonderbereichen. Die 
Gemeinden prüfen die Daten auf Vollzähligkeit und 
übermitteln die Ergebnisse der Prüfung an IT.NRW – 
Statistisches Landesamt.

§ 7
Übermittlung von kleinräumigen Gliederungen

Die Gemeinden können IT.NRW – Statistisches Landes-
amt – kleinräumige Gliederungssysteme auf Blockseite, 
Block und Gemeindeteil übermitteln. Vorgaben zum Auf-
bau des Datensatzes und zu seiner technischen Über-
mittlung werden von IT.NRW - Statistisches Landesamt 
– bereitgestellt. IT.NRW kann mit einmaliger Zustim-
mung der Gemeinde die kleinräumigen Gliederungssys-
teme für eigene Auswertungen und Veröffentlichungen 
auf Basis der Ergebnisse des Zensus 2022 nutzen. 

§ 8
Kostenregelung

(1) Das Land gewährt den kreisfreien Städten und Kreisen 
sowie der Städteregion Aachen für die mit diesem Gesetz 
verbundenen Belastungen einen fi nanziellen Ausgleich in 
Höhe von 47 116 088 Euro. Der Verteilschlüssel berücksich-
tigt die voraussichtlichen Fallzahlen, den Arbeitsaufwand 
sowie den Sachaufwand in den örtlichen Erhebungsstellen. 
Auf der Basis der Fallzahlen errechnet sich der relative An-
teil der Kosten je Aufgabe, der Sachaufwand ist entspre-
chend § 3 Absatz 3 Nummer 4 Satz 1 des Konnexitätsaus-
führungsgesetzes vom 22. Juni 2004 (GV. NRW. S. 360), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 
(GV. NRW. S. 474) geändert worden ist, berechnet. Die Er-
mittlungen zur Kostenschätzung und der Verteilschlüssel 
sind als Anlage beigefügt (Anlagen 1 bis 5).

(2) Die Zahlung der Finanzzuweisung nach Absatz 1 er-
folgt in 2 Teilbeträgen. Zum ersten Tag des Monats, der 
dem Zensusstichtag nach dem Zensusgesetz 2022 voran-
geht, erfolgt eine Abschlagszahlung in Höhe von 60 Pro-
zent des in der Anlage 5 jeweils ausgewiesenen Betrages 
der Kosten der Erhebungsstellen insgesamt, die Restzah-
lung nach Feststellung der tatsächlichen Fallzahlen. Das 
für die amtliche Statistik zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Endrechnung 
anhand der tatsächlichen Fallzahlen zu erstellen und auf 
dieser Basis die Auszahlung zu veranlassen. Die Restzah-
lung erfolgt unverzüglich nach Inkrafttreten der Rechts-
verordnung unter Berücksichtigung der Abschlagszah-
lung. War die Abschlagszahlung höher als die endgültig 
festgestellte Finanzzuweisung, so sind die zu viel bezahl-
ten Beträge an das Land zurückzuzahlen.

(3) Die Kosten der Datenübermittlungen an IT.NRW – 
Statistisches Landesamt – und an das Statistische Bun-
desamt werden nicht erstattet.

§ 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft und am 31. Dezember 2030 außer Kraft.

Düsseldorf, den 1. Juni 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Zugleich für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration sowie

Für den Minister der Finanzen

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2021 S. 690
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Kalkulation Erhebungsstellen Zensus 2022 

Personalausgaben in EUR 

gemittelter Stundensatz 

1,80 € 

Netto- 
Arbeitsstunden 

je Monat 
Stand 

NRW 

5 119,25 23.02.2021 

Personal 
Ausgaben 

EUR 

A r b e i t s g a n g Fallzahl Aufwand/Fall Aufwand gesamt 

Minuten bzw. 
EUR Arbeitsmonate Arbeitsstd. 

1 Vorbereitung 
1 .1 Personalausgaben 

Personalausgaben insgesamt 
Sachausgaben 

2.844 
2.844 

960 382 
382 

45.505 
45.505 

2.357.151 € 
2.357.151 € 

1.2 
Sachausgaben Insgesamt 

Vorbereitung insgesamt 
- € 

2.357.151 € 
2 Postalische Gebäude- und Wohnungszählung 
2 
2 
2 
2 

.1 Personalausgaben 
Feststellung der Auskunftspflicht 
Planung und Organisation des Einsatzes von Erhebungsbeauftragten 
Organisations- und Verwaltungsaufgaben rund um die Klärung von Problemfällen 

Personalausgaben insgesamt 

3.792.814 
417.210 

1.467 
.1.1 
.1.2 
.1.3 

10 
120 
12 

583 
25 

738 

69.535 
2.934 

88.000 
160.469 

3.601.909 € 
151.981 € 

4.558.400 € 
8.312.290 € 

440.000 
1.346 

2.2 Sachausgaben 
Aufwandsentschädigung der Erhebungsbeauftragten (EB) - Ersatzvornahmen 

Sachausgaben Insgesamt 
440.000 15 € 6.600.000 € 

6.600.000 € 
14.912.290 € Postalische Gebäude- und Wohnungszählung insgesamt 

Haushaltsstichprobe 3 
3 
3 
.1 Personalausgaben 

Planung und Organisation des Einsatzes von Erhebungsbeauftragten 
1.371.000 

.1.1 9.140 
68.550 

120 
10 
1 
2 
5 

153 
96 

18.280 
11.425 
20.279 
22.850 
12.568 
22.850 
3.428 

946.904 € 
591.815 € 

1.050.472 € 
1.183.630 € 

650.997 € 
1.183.630 € 

177.545 € 
5.784.992 € 

3.1.2 
3.1.3 
3.1.4 
3.1.5 

Vorbereitung der Erhebung 
Erinnerungs- und Mahnverfahren 
Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle 
Kontakt mit Auskunftspflichtigen 

Telefon-Interview (CATI) 

1.216.763 
685.500 
150.810 
137.100 
68.550 

170 
192 
105 
192 
29 

10 
3 3 .1.6 

.2 

Nachbereitung der Erhebungsunterlagen 
Personalausgaben insgesamt 937 111.679 

3 Sachausgaben 
Portokosten und Druck (Versand von IDEV-Kennungen) 
Portokosten (Nachversand und Versand von Mahnschreiben) 
Aufwandsentschädigung der Erhebungsbeauftragten 

EB-Vergütung je Auskunftspflichtigem 
Sachausgaben Insgesamt 

685.500 
531.263 

0,90 € 
1,55 € 

616.950 € 
823.457 € 

- € 
1.365.270 8,65 € 11.804.096 € 

13.244.503 € 
19.029.495 € Haushaltsstichprobe insgesamt 

4 Erhebung an Anschriften mit Sonderbereichen 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

.1 

.1.1 
Personalausgaben 

Erhebung in Gemeinschaftsunterkünften 
Planung und Organisation des Einsatzes von Erhebungsbeauftragten 
Vorbereitung der Erhebung 
Erinnerungs- und Mahnverfahren 
Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle 
Kontakt mit Auskunftspflichtigen 
Nachbereitung der Erhebungsunterlagen 

Erhebung in Wohnheimen 
Planung und Organisation des Einsatzes von Erhebungsbeauftragten 
Vorbereitung der Erhebung 
Erinnerungs- und Mahnverfahren 
Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle 
Kontakt mit Auskunftspflichtigen 

.1.1.1 

.1.1.2 

.1.1.3 

.1.1.4 

.1.1.5 

.1.1.6 

.1.2 

.1.2.1 

.1.2.2 

.1.2.3 

.1.2.4 

.1.2.5 

10.725 
10.725 
4.156 

10.725 
1.180 

120 
20 
1 
2 

10 
3 

180 
30 
1 
3 
2 

21.450 
3.575 

69 
358 
197 

1.111.110 € 
185.185 € 

3.588 € 
18.519 € 
10.185 € 
27.778 € 10.725 4 536 

580 
4.343 

77.090 
86.862 
9.555 
8.686 
4.343 

120 
20 
1 
1 
5 

10 
12 
11 
12 
7 

12 
2 

285 

1.160 
1.448 
1.285 
1.448 

796 
1.448 

217 
33.986 

60.088 € 
74.991 € 
66.554 € 
74.991 € 
41.245 € 
74.991 € 
11.249 € 

1.760.473 € 

Telefon-Interview (CATI) 
Nachbereitung der Erhebungsunterlagen 

Personalausgaben insgesamt 

10 
3 4 .1.2.6 

.2 4 Sachausgaben 
Portokosten und Druck (Versand von IDEV-Kennungen) 

Gemeinschaftsunterkünfte 
Wohnheime 

2.145 
43.431 

0,90 € 
0,90 € 

1.931 € 
39.088 € 

Portokosten (Nachversand und Versand von Mahnschreiben) 
Gemeinschaftsunterkünfte 
Wohnheime 

2.011 
33.659 

1,55 € 
1,55 € 

3.117 € 
52.171 € 

Aufwandsentschädigung der Erhebungsbeauftragten - Gemeinschaftsunterkünfte 
EB-Vergütung je Gemeinschaftsunterkunft 

Aufwandsentschädigung der Erhebungsbeauftragten - Bewohner in Wohnheimen 
Vergütungspauschale je Erhebungsbeauftragtem 

Sachausgaben Insgesamt 

10.725 

580 

15 € 160.875 € 

937 € 543.460 € 
800.642 € 

Erhebungen an Anschriften mit Sonderbereichen insgesamt 
Erhebungsteilübergreifende Plausibilisierung (eüPL) 

2.561.115 € 
5 
5.1 Personalausgaben 

Personalausgaben Insgesamt 
116.963 
116.963 

15 
15 

245 
245 

29.241 
29.241 

1.514.671 € 
1.514.671 € 

5.2 Sachausgaben 
Aufwandsentschädigung der Erhebungsbeauftragten (EB) 

Sachausgaben Insgesamt 
116.963 15 € 1.754.445 € 

1.754.445 € 
3.269.116 € Erhebungsteilübergreifende Plausibilisierung (eüPL) insgesamt 

Wiederholungsbefragung 6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

.1 Personalausgaben 
Planung und Organisation des Einsatzes von Erhebungsbeauftragten 
Vorbereitung der Erhebung 
Erinnerungs- und Mahnverfahren 
Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle 
Kontakt mit Auskunftspflichtigen 

Telefon-Interview (CATI) 
Nachbereitung der Erhebungsunterlagen 

Personalausgaben insgesamt 

58.314 
389 .1.1 

.1.2 

.1.3 

.1.4 

.1.5 

120 
10 
1 
2 
5 

7 
4 
5 
8 
4 
2 
1 

32 

778 
486 
620 
972 
535 
243 
146 

3.778 

40.276 € 
25.172 € 
32.095 € 
50.345 € 
27.690 € 
12.586 € 
7.552 € 

2.916 
37.175 
29.157 
6.415 
1.458 
2.916 

10 
3 6 .1.6 

.2 
195.716 € 

6 Sachausgaben 
Portokosten und Druck (Versand von IDEV-Kennungen) 
Portokosten (Nachversand und Versand von Mahnschreiben) 
Aufwandsentschädigung der Erhebungsbeauftragten 

EB-Vergütung je Auskunftspflichtigem 
Sachausgaben Insgesamt 

14.579 
22.597 

0,90 € 
1,55 € 

13.121 € 
35.025 € 

58.314 6,24 € 363.858 € 
412.003 € 
607.719 € Wiederholungsbefragung insgesamt 

Sachausgaben für Büroarbeitsplätze 7 
7 
7 
.1 
.2 

Sachausgaben für einen Büroarbeitsplatz inkl. informationstechnischer Unterstützung 
Sachausgaben für die Abschottung der Erhebungsstelle 

Sachausgaben für Büroarbeitsplätze insgesamt 

1.992.529 € 
1.494.397 € 
3.486.926 € 

8 Sachausgaben für Corona-Schutzmaßnahmen 
8.1 Sachausgaben für Corona-Schutzmaßnahmen 704.000 € 

Sachausgaben für Corona-Schutzmaßnahmen insgesamt 
Verschiebungsbedingte Zusatzaufwände 

704.000 € 
9 
9.1 Durch die Verschiebung des Zensusstichtags bedingte Zusatzaufwände 

Verschiebungsbedingte Zusatzaufwände insgesamt 
188.276 € 
188.276 € 

GESAMTERGEBNISSE 
Zensus 2022 - Ausgaben der Erhebungsstellen 
Personalausgaben 
Sachausgaben (aufgabengebunden) 

19.925.292 € 
22.811.594 € 
4.190.926 € 

27.002.520 € 
188.276 € 

Ausgaben für Büroarbeitsplätze, Abschottung der Erhebungsstellen und Corona-Schutzmaßnahmen 
Sachausgaben insgesamt 
Verschiebungsbedingte Zusatzaufwände 
Zensus 2022 - Ausgaben der Erhebungsstellen insgesamt 47.116.088 € 
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Anlage 2 

Erläuterungen zum Kalkulationsschema für die Kosten der 
örtlichen Erhebungsstellen beim Zensus 2022 in NRW 
(Stand 25.01.2021) 

Aufbau 
Die Kalkulation der Kosten der kommunalen Erhebungsstellen vollzieht sich in folgen- 
den Schritten: 

1 . Erhebungsstellenkonzept als Kalkulationsbasis 

Basis der Kalkulation bildet das Erhebungsstellenkonzept. Dabei wird zugrunde gelegt, 
dass bei den 22 kreisfreien Städten und 31 Kreisen (einschließlich der Städteregion 
Aachen) je eine Erhebungsstelle eingerichtet wird, sodass insgesamt 53 kommunale 
Erhebungsstellen für die örtliche Durchführung des Zensus 2022 verantwortlich sind. 

2 . Ermittlung des Mengengerüstes der durch die Erhebungsstellen zu bearbei- 
tenden Fallzahlen in pauschalierter Form 

Die Ermittlung des Mengengerüsts erfolgte einheitlich für alle 53 Erhebungsstellen in 
NRW. Berechnungen zum Zensus 2011 und zum Zensus 2022 haben ergeben, dass 
eine separate Ermittlung der Mengengerüste für kreisfreie Städte und Kreise nicht zu 
wesentlichen Unterschieden führt und deshalb keinen umfassenden Mehrwert für alle 
Erhebungsstellen bietet. 

Basis für die Ermittlung des genannten Mengengerüsts sind 

o amtliche Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung und der Gebäude- 
und Wohnungsfortschreibung; 

o gesetzliche Festlegungen und deren fachliche Umsetzung (Stichproben- 
umfang); 

o Erfahrungswerte aus dem Zensus 2011. 
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3 . Ausgabenarten 

Bei der Berechnung der Ausgaben der kommunalen Erhebungsstellen werden fol- 
gende Ausgabenarten zu Grunde gelegt: 

 

 

 

Personalausgaben, 

aufgabenspezifischer Sachaufwand, 

Sachaufwand für Büroarbeitsplätze. 

Personalausgaben und aufgabenspezifischer Sachaufwand werden differenziert nach 
Teilaufgaben des Zensus 2022 (z. B. Aufgaben im Rahmen der Haushaltsstichprobe, 
Aufgaben im Bereich der Gebäude- und Wohnungszählung) berechnet. 

Die Ausgaben für die Einrichtung und den Betrieb einer Erhebungsstelle sind in der 
gesonderten Sachkostenpauschale für Büroarbeitsplätze gem. § 3 Abs. 3 Nr. 4 Kon- 
nexAG in Höhe von 10 Prozent des Personalaufwands enthalten. 

Personalausgaben: 

 Ermittlung eines gemittelten Stundensatzes 

Für verantwortliche Aufgaben der Organisation und Anleitung der Beschäftigten der 
Erhebungsstelle und der Erhebungsbeauftragten sowie der Überwachung der Erhe- 
bung werden die Personalkosten einer E11-Kraft lt. KGSt1 zzgl. 5 % Zuschlag für er- 
wartete Tarifentwicklungen bis 2022 in Höhe von 84.735 EUR/Jahr angesetzt. Für ein- 
fachere Tätigkeiten werden Personalkosten der Entgeltgruppe E8 lt. KGSt zzgl. 5 % 
Zuschlag für erwartete Tarifentwicklungen bis 2022 in Höhe von 58.170 EUR/Jahr zu- 
grunde gelegt. Die Kostensätze werden gewichtet, um einen gemeinsamen durch- 
schnittlichen Stundensatz für höher und niedriger eingruppierte Beschäftigte zu ermit- 
teln: Die Personalkosten der Entgeltgruppe E11 werden mit 60 % gewichtet und die 
Personalkosten der Entgeltgruppe E8 fließen zu 40 % in den gewichteten Mittelwert 
ein. 

1 Vgl. hierzu und zum Folgenden: KGSt – Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanage- 
ment, KGSt-Bericht Nr. 7/2020 (Kosten eines Arbeitsplatzes – Stand 2020/2021), S. 25. 
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Durchschnittlich werden somit Kosten in Höhe von rd. 74.109 EUR/Jahr kalkuliert. Un- 
ter der Annahme einer Bruttoarbeitszeit von 1.590 Stunden pro Jahr ergibt sich bei 
Berücksichtigung eines Abzugs von 10 % für personenbezogene Verlust- und Erho- 
lungszeiten gemäß KGSt eine Nettoarbeitszeit von 119,25 Stunden pro Monat.2 Dar- 
aus folgt ein durchschnittlicher Stundensatz von 51,80 EUR. Dieser Wert wird im Kal- 
kulationsschema (Anlage 1 ZensG 2022 AG NRW) für die Berechnung der Personal- 
aufwände in den Erhebungsstellen angesetzt. 

Die einzelnen Positionen und Aufwände je Fall werden im Folgenden erläutert. 

2 Vgl. hierzu: KGSt – Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, KGSt-Bericht Nr. 
15/2015 (KGST-Normalarbeitszeit), S. 16 u. S. 19. 
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Die Positionen im Einzelnen 

1 Vorbereitung 

1.1 Personalausgaben 
Unter dieser Position wird die Einarbeitung der Beschäftigten der Erhebungsstellen vor 
der eigentlichen Aufnahme der Tätigkeit berücksichtigt. Aufgaben, die wahrgenommen 
werden, sind z. B. die Teilnahme an Informationsveranstaltungen der Statistischen 
Ämter der Länder, Einarbeitung in die Thematik Zensus 2022 („Einlesen“), Einarbei- 
tung in die Zensus-EDV (Erhebungsunterstützungsprogramme (EHU) des statisti- 
schen Verbunds) sowie die allgemeine Organisation der Erhebungsstelle. Im Kalkula- 
tionsschema werden je Arbeitsmonat, der sich aus der Summe der Arbeitsaufwände 
in den Positionen 2 (Gebäude- und Wohnungszählung) bis 6 (Wiederholungsbefra- 
gung) ergibt, zwei Tage (zu je acht Stunden) zu Grunde gelegt. Damit wird auch be- 
rücksichtigt, dass der absolute Vorbereitungsaufwand mit der Zahl der Beschäftigten 
der Erhebungsstelle steigt. Die Summe der Arbeitsmonate wird im Kalkulationsschema 
unter Position 1 (Vorbereitung) erfasst. 

Da der Aufwand für die Gewinnung, Bestellung, Schulung etc. der Erhebungsbeauf- 
tragten abhängig von den Fallzahlen der jeweiligen Erhebung ist, erfolgt die Aufwands- 
berechnung im Kalkulationsschema in den einzelnen Teilerhebungen und nicht unter 
Position 1 (Vorbereitung). 

2 Postalische Gebäude- und Wohnungszählung 
Die Aufgaben der Erhebungsstellen bei der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 
sind in Bezug auf die Arbeitsschritte nicht so umfangreich wie die der Haushaltsstich- 
probe. Aus diesem Grund werden die einzelnen Arbeitsschritte weniger stark unter- 
gliedert als beispielsweise bei der Kalkulationsposition zur Haushaltsstichprobe. 

2.1 Personalausgaben 

2.1.1 Feststellung der Auskunftspflicht 

Die Erhebungsstellen sind im Rahmen der GWZ nicht direkt an der Erhebung beteiligt. 
Sie übernehmen jedoch Aufgaben im Zusammenhang mit der Feststellung der Aus- 
kunftspflicht und der Überprüfung und Klärung von Zweifelsfällen. Dies sind z. B. 
Wohngebäude, zu denen IT.NRW keine Angaben zu Eigentümerinnen und Eigentü- 
mern vorliegen, bei denen diese unter der vorliegenden Anschrift nicht bekannt sind 
oder sonstige Zweifelsfälle (z. B. bei Eigentumswohnungen eine Auskunftspflicht durch 
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Eigentümerinnen und Eigentümer, Verwalterinnen und Verwalter oder sonstige Verfü- 
gungs- und Nutzungsberechtigte). Auf den Erfahrungen aus dem Zensus 2011 beruht 
die Annahme, dass 11 % der Auskunftspflichtigen durch die Erhebungsstelle zu kon- 
taktieren bzw. zu recherchieren sind. 

Darüber hinaus hat die Erfahrung aus dem Zensus 2011 gezeigt, dass Auskunftspflich- 
tige die Erhebungsstellen im Rahmen der GWZ nur in seltenen Fällen als Informations- 
und Servicestelle aufsuchen, um z. B. Hilfestellung beim Ausfüllen des (Online-)Fra- 
gebogens zu erhalten. Der damit verbundene Aufwand wird deshalb über die Fallpau- 
schale abgedeckt. 

Aufwand: 10 Min. je Fall 

2.1.2 Planung und Organisation des Einsatzes von Erhebungsbeauftrag- 
ten 

Dies umfasst die Organisation von Arbeiten im Zusammenhang mit Erhebungsbeauf- 
tragten für Begehungen im Rahmen der GWZ. Hierunter fallen Aufgaben wie die An- 
werbung, Verwaltung und Schulung von Erhebungsbeauftragten, die Zuordnung zu 
Erhebungsbezirken, die Betreuung der Erhebungsbeauftragten (Hotline) sowie deren 
Abrechnung. Die Anzahl der jeweils durch die Erhebungsbeauftragten durchführbaren 
Feststellungen vor Ort hängt von der Verteilung der Gründe für eine Begehung und 
dem effektiv zur Verfügung stehenden Bearbeitungszeitraum ab. Aufgrund der Erfah- 
rungen aus dem Zensus 2011 werden insgesamt 440.000 Begehungsfälle zugrunde 
gelegt. Ein/e Erhebungsbeauftragte/r kann der Annahme nach 300 Anschriften bege- 
hen. 

Aufwand: 120 Min. je Erhebungsbeauftragter/m 

2.1.3 Organisations- und Verwaltungsaufgaben rund um die Klärung von 
Problemfällen 

Entsprechend den Erfahrungen des Zensus 2011 wird die Annahme getroffen, dass 
11 % der Anschriften zur Klärung von Problemfällen begangen werden müssen. Hier 
sind die Überprüfung und Klärung von Zweifelsfällen (z. B. Rückfragen im Rahmen der 
Plausibilisierung, die sich nicht ohne Hilfe der Erhebungsstellen klären lassen) und 
Inaugenscheinnahmen durch Begehungen möglich. Da die Begehungen der GWZ von 
den Erhebungsstellen nicht so aufwändig vorbereitet und bearbeitet werden müssen, 
wie dies im Rahmen der Stichprobe der Fall ist, werden die Arbeitsschritte, die bei der 
Stichprobe anfallen, hier in einem Arbeitsschritt zusammengefasst. Dies betrifft z. B. 
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Organisation und Durchführung der Begehungen, Erfassung der Angaben im System 
sowie Verpackung und Bereitstellung der Unterlagen zur Abholung durch IT.NRW. 

Aufwand: 12 Min. je Klärungsfall 

2.2 Aufgabenspezifischer Sachaufwand 
Da die Begehungen von Gebäuden im Rahmen der GWZ nicht vorab postalisch ange- 
kündigt werden, entfallen die entsprechenden Portokosten im Vergleich zum Zensus 
2 011. 

Aufwandsentschädigung der Erhebungsbeauftragten: 

Es werden je Begehungsfall 15 EUR kalkuliert. Ein Begehungsfall kann ein Gebäude 
mit einer unbestimmten Anzahl an Wohnungen sein oder aber auch eine einzige Ei- 
gentumswohnung oder ein Einfamilienhaus. 

3 Haushaltsstichprobe 3 

Personalausgaben 3.1 

3.1.1 Planung und Organisation des Einsatzes von Erhebungsbeauftrag- 
ten 

Hierunter fallen Aufgaben wie die Anwerbung, die Bestellung und Verpflichtung, die 
Verwaltung und die Schulung von Erhebungsbeauftragten sowie die Zuordnung zu Er- 
hebungsbezirken, die Betreuung der Erhebungsbeauftragten und deren Abrechnung. 
Auf Basis von Erfahrungen aus anderen Erhebungen ist ein Richtwert von einer/m Er- 
hebungsbeauftragten für 150 zu befragende Personen angemessen. 

Aufwand: 120 Min. je Erhebungsbeauftragter/m 

3.1.2 Vorbereitung der Erhebung 

Zur Vorbereitung der eigentlichen Erhebung muss die Erhebungsstelle die Stichpro- 
benanschriften sichten, Erhebungsbezirke festlegen, ggf. Vorbegehungen durchführen 

3 Ziel-2-Stichprobe ist für große Gemeinden (>= 10.000 Einwohner) identisch mit der Ziel1-Stichprobe. 
Für kleine Gemeinden gibt das ZensG 2021 in § 11 Abs. 3, Punkt 2 den Rahmen für die Ziel-2- 
Stichprobe mit maximal 8 % der Gesamteinwohnerzahl im Durchschnitt über alle kleinen Gemeinden 
vor. Dies wird durch einen festen Unterauswahlsatz von ca. 35 % des Ziel-1-Auswahlsatzes reali- 
siert. 
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und Großanschriften in Erhebungsbezirke einteilen. Die Erhebungsunterlagen für 
jede/n Erhebungsbeauftragte/n müssen zusammengestellt und übergeben werden. 

Aufwand: 10 Min. je Bezirk 

3.1.3 Erinnerungs- und Mahnverfahren 

Im Rahmen des Mahnwesens sind auch säumige Erhebungsbeauftragte zu mahnen. 
Die Hauptlast wird sich jedoch auf säumige Auskunftspflichtige verteilen: Versand von 
IDEV-Kennungen an Nicht-Angetroffene und Verweigerer, Nachversand von angefor- 
derten Papierfragebogen, Erinnerung, 1. und 2. Mahnung, Zwangsgeldverfahren. In 
den ersten Erinnerungs- und Mahnstufen wird aufgrund von standardisierten Schrei- 
ben nur ein geringer Personalaufwand anfallen. Wesentliche Bearbeitungszeiten wer- 
den erst für juristische Einzelfallbearbeitungen benötigt. Die angesetzten Werte in der 
Kalkulation stellen somit Durchschnittswerte dar. 

Die Fallzahlen ergeben sich als Summe der folgenden Positionen: 
Versand von IDEV-Kennungen (50 % der Auskunftspflichtigen) 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Nachversand von angeforderten Papierfragebogen (20 % der Auskunftspflichtigen) 
Erinnerung (50 % vom Nachversand) 
1. Mahnung (50 % von Erinnerung) 
2. Mahnung (50 % von 1. Mahnung) 
Zwangsgeld (50 % von 2. Mahnung) 

Aufwand: 1 Min. je Schreiben 

3.1.4 Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle 

Die Erhebungsstellen haben eine Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle der Organi- 
sationspapiere, Fragebogen und Erhebungslisten der Erhebungsbezirke zu gewähr- 
leisten. Der Aufwand wird je Haushalt berechnet. 

Aufwand: 2 Min. je Haushalt 

3.1.5 Kontakt mit Auskunftspflichtigen 

Die Erhebungsstellen sind im Rahmen der Haushaltsstichprobe neben den Erhe- 
bungsbeauftragten und zusätzlich zur zentralen Hotline Anlaufstelle für die Auskunfts- 
pflichtigen. Telefonische Kontakte sind ebenso denkbar wie individueller Schriftverkehr 
im Fall von Beschwerden o. Ä. Beim Zensus 2022 wird erstmalig die Möglichkeit ge- 
boten, dass die Erhebungsstellen die Angaben der Auskunftspflichtigen zu den Zu- 
satzmerkmalen der Ziel-2-Erhebung mittels telefonischer Interviews (CATI – Computer 
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Assisted Telephone Interviewing) entgegennehmen und in IDEV erfassen können. Es 
wird angenommen, dass 10 % der Auskunftspflichtigen ihre Angaben mittels CATI 
melden werden. Darüber hinaus wird den Erfahrungen aus anderen Erhebungen zu- 
folge damit gerechnet, dass 10 % der Auskunftspflichtigen telefonisch und 1 % schrift- 
lich Kontakt zur Erhebungsstelle aufnehmen. Die Abschätzung der zu erwartenden 
Kontakte beruht auf Erfahrungen von IT.NRW aus dem Mikrozensus und anderen 
Haushaltebefragungen. 

Aufwand allgemeiner Kontakt: 5 Min. je Kontakt 
Aufwand Telefon-Interview (CATI): 10 Min. je CATI 

3.1.6 Nachbereitung der Erhebungsunterlagen 

Hierunter fallen die Verbuchung der Organisationspapiere im EDV-System (Erhe- 
bungslisten, IDEV- und Papierfragebogen zuordnen) sowie die Verpackung und Be- 
reitstellung zur Abholung durch IT.NRW. Als Bezugsgröße werden die Erhebungsbe- 
zirke angesetzt. 

Aufwand: 3 Min. je Bezirk 

3.2 Aufgabenspezifischer Sachaufwand 
Im Vergleich zum Zensus 2011 entfallen die Portokosten für die Ankündigung der Er- 
hebung. Terminankündigungskarten werden von den Erhebungsbeauftragten einge- 
worfen. 

Porto und Druck (Versand von IDEV-Kennungen): 
Nach zwei vergeblichen Kontaktversuchen durch die Erhebungsbeauftragten werden 
durch die Erhebungsstelle postalisch IDEV-Kennungen an die Auskunftspflichtigen 
versendet. Hierfür fallen Portokosten i. H. v. 0,80 EUR je Schreiben zzgl. 0,10 EUR für 
Kopie/Druck an (Fallzahlen siehe Position 3.1.3). 

Porto (Nachversand und Versand von Mahnschreiben): 
Das Porto für den Nachversand der Erhebungsunterlagen und den Versand von Mahn- 
schreiben (Schreiben inkl. Erhebungsbogen und Begleitinformationen) beträgt 1,55 
EUR je Schreiben (Fallzahlen siehe Position 3.1.3). 

Aufwandsentschädigung der Erhebungsbeauftragten: 
In den Entschädigungen sind jeweils die Aufwandsentschädigung für die Befragung 
sowie Schulungsvergütung und die Fahrtkosten der Erhebungsbeauftragten enthalten. 
Es werden 8,65 EUR je Auskunftspflichtigem veranschlagt. 
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4 Erhebungen an Anschriften mit Sonderbereichen 4 

Bei der Durchführung der primärstatischen Erhebungen wird unterschieden zwischen 
Erhebungen in Wohnheimen und in Gemeinschaftsunterkünften: 

Begründung zu § 2 Abs. 3 ZensG 2021: 

„Sonderbereiche sind nach Absatz 3 Gemeinschaftsunterkünfte, einschließlich An- 
stalts- und Notunterkünfte, Wohnheime sowie andere vergleichbare sogenannte Son- 
derfälle. 

Gemeinschaftsunterkünfte sind Einrichtungen, die bestimmungsgemäß der länger- 
fristigen Unterbringung und Versorgung von Personen dienen und in denen Personen 
üblicherweise keinen eigenen Haushalt führen. Eine eigene Haushaltsführung liegt 
vor, wenn die Art der Unterbringung ein selbständiges Wirtschaften der Bewohnerin- 
nen und Bewohner ohne dauerhafte Fremdbetreuung oder Fremdversorgung in einer 
eigenen Wohneinheit voraussetzt. Als Gemeinschaftsunterkünfte erfasst werden bei- 
spielsweise – je nach konkreter Beschaffenheit – Internate, Mutter-/Vater-/Kind- 
Heime, (Not-)Unterkünfte für Wohnungslose, sonstige sozialtherapeutische Unter- 
künfte, Alten- und Pflegeheime, Heime für Menschen mit Behinderung, Kinder- und 
Jugendheime, Krankenhäuser, Palliativstationen, Hospize, psychiatrische Kliniken, 
Justizvollzugsanstalten sowie Kasernen der Bundeswehr. Ebenfalls zählen hierzu Ge- 
meinschaftsunterkünfte von Ordensleuten (Klöster), von Flüchtlingen oder der (Bun- 
des-)Polizei. 

Wohnheime sind Einrichtungen, die dem Wohnen bestimmter Bevölkerungskreise 
dienen und eine eigene Haushaltsführung ermöglichen. Hierzu können – je nach kon- 
kreter Beschaffenheit – beispielsweise Studierendenwohnheime, Arbeiterwohnheime, 
Wohnheime für Auszubildende und Jugendliche sowie Unterkünfte für Personen, die 
ein freiwilliges ökologisches, soziales oder diakonisches Jahr absolvieren, zählen. 

Darüber hinaus zählen zu den Sonderbereichen auch andere Sonderfälle, die weder 
eine Gemeinschaftsunterkunft noch ein Wohnheim darstellen, jedoch ebenfalls für be- 
stimmte Personengruppen vorgesehen sind und vergleichbare Strukturen aufweisen. 
Dabei kann es sich insbesondere um Personengruppen handeln, die besonderen Mel- 
depflichten unterliegen (§ 28 BMG für Binnenschiffer und Seeleute) oder einen beson- 
deren Schutzbedarf aufweisen (z. B. Frauenhäuser). Weiterhin gehören zu den Son- 
derfällen auch Anschriften mit Personen, die von der Meldepflicht befreit sind (§ 26 
BMG) und deshalb im Rahmen des Zensus nicht zählungsrelevant sind. Dies betrifft 
insbesondere Unterkünfte von Soldaten ausländischer Streitkräfte und Wohnraum, der 

4 Die Ziel-2-Stichprobe ist für große Gemeinden (>= 10.000 Einwohner) identisch mit der Ziel1-Stich- 
probe. Für kleine Gemeinden gibt das ZensG 2021 in § 11 Abs. 3, Punkt 2 den Rahmen für die Ziel- 
2-Stichprobe mit maximal 8 % der Gesamteinwohnerzahl im Durchschnitt über alle kleinen Gemein- 
den vor. Dies wird durch einen festen Unterauswahlsatz von ca. 35 % des Ziel-1-Auswahlsatzes 
realisiert. 
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ausschließlich dem Personal diplomatischer oder konsularischer Auslandsvertretun- 
gen anderer Staaten vorbehalten sind. Diese Anschriften sind für den Zensus 2021 
zwar nicht zählungsrelevant. Ihre Erfassung ist aber insoweit erforderlich, als die Ein- 
richtungen gekennzeichnet werden müssen, um sie von den eigentlichen Erhebungs- 
einheiten abgrenzen zu können. 

Seniorenwohnanlagen, vorübergehend genutzte Unterkünfte (z. B. Hotels, Winter- 
standorte von Schaustellern, Wohnungen für Saisonarbeiter, Baucontainer) oder 
Wohngruppen beziehungsweise Wohngemeinschaften des betreuten Wohnens in ge- 
wöhnlichen Wohngebäuden zählen nicht zu den Sonderbereichen.“ 

4.1 Personalausgaben 

4.1.1 Erhebung in Gemeinschaftsunterkünften 

Die Angaben zu Personen in Gemeinschaftsunterkünften werden über die Einrich- 
tungsleitung erhoben. Der Anteil der Sonderanschriften mit Gemeinschaftsunterkünf- 
ten ist beim Zensus 2022 aufgrund einer anderen Kategorisierung deutlich höher als 
derjenige der sensiblen Sonderbereiche beim Zensus 2011. Daher ist eine differen- 
ziertere Darstellung erforderlich. Soweit sinnvoll werden die Arbeitsschritte analog dem 
Vorgehen bei der Erhebung an Anschriften mit Wohnheimen untergliedert. 

4.1.1.1 Planung und Organisation des Einsatzes von Erhebungsbeauftragten 
Hierunter fallen die Planung und Organisation des Einsatzes von Erhebungsbeauftrag- 
ten (Anwerbung, Bestellung und Verpflichtung, Verwaltung, Schulung, Zuordnung zu 
Erhebungsbezirken, Betreuung, Abrechnung). 

Aufwand: 120 Min. je Gemeinschaftsunterkunft 

4.1.1.2 Vorbereitung der Erhebung 
Zur Vorbereitung der eigentlichen Erhebung muss die Erhebungsstelle für die einzel- 
nen Gemeinschaftsunterkünfte Begehungslisten und Organisationspapiere zusam- 
menstellen. Es ist ggf. eine Vorbegehung nötig. Weiterhin müssen die Unterlagen für 
die Erhebungsbeauftragten zusammengestellt werden. 

Aufwand: 20 Min. je Gemeinschaftsunterkunft 

4.1.1.3 Erinnerungs- und Mahnverfahren 
Im Rahmen des Mahnwesens sind auch säumige Erhebungsbeauftragte zu mahnen. 
Die Hauptlast wird sich jedoch auf säumige Auskunftspflichtige verteilen: Versand von 
IDEV-Kennungen an Nicht-Angetroffene und Verweigerer, Erinnerung, 1. und 2. Mah- 
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nung, Zwangsgeldverfahren. In den ersten Erinnerungs- und Mahnstufen wird auf- 
grund von standardisierten Schreiben kein bzw. kaum Personalaufwand anfallen. We- 
sentliche Bearbeitungszeiten werden erst für juristische Einzelfallbearbeitungen benö- 
tigt. Die angesetzten Werte in der Kalkulation stellen somit Durchschnittswerte dar. 

Die Fallzahlen ergeben sich als Summe aus: 
Versand von IDEV-Kennungen (20 % der Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte) 
+ 
+ 
+ 
+ 

Erinnerung (50 % vom Versand der IDEV-Kennungen) 
1. Mahnung (50 % von Erinnerung) 
2. Mahnung (50 % von 1. Mahnung) 
Zwangsgeld (50 % von 2. Mahnung) 

Aufwand: 1 Min. je Schreiben 

4.1.1.4 Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle 
Die Erhebungsstellen haben eine Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle der Organi- 
sationspapiere, Fragebogen und Erhebungsbezirke zu gewährleisten. 

Aufwand: 2 Min. je Gemeinschaftsunterkunft 

4.1.1.5 Kontakt mit Auskunftspflichtigen 
Die Erhebungsstellen sind neben den Erhebungsbeauftragten und zusätzlich zur zent- 
ralen Hotline Anlaufstelle für die Auskunftspflichtigen (Einrichtungsleitung). Telefoni- 
sche Kontakte sind ebenso denkbar wie individueller Schriftverkehr im Falle von Be- 
schwerden o. Ä. Entsprechend den Erfahrungen von IT.NRW aus dem Mikrozensus 
und anderen Haushaltebefragungen wird geschätzt, dass 10 % der Auskunftspflichti- 
gen telefonisch und 1 % schriftlich Kontakt zur Erhebungsstelle aufnehmen. Zudem ist 
zu erwarten, dass die Anfragen von Einrichtungsleitungen komplexer sind als Anfragen 
von Auskunftspflichtigen für die Haushaltebefragung. Die Bearbeitung wird daher mehr 
Zeit in Anspruch nehmen. 

Aufwand: 10 Min. je Kontakt 

4.1.1.6 Nachbereitung der Erhebungsunterlagen 
Hierunter fällt die Verbuchung der Organisationspapiere im EDV-System (Erhebungs- 
liste und Erfassungsbogen). Als Bezugsgröße werden die Gemeinschaftsunterkünfte 
angesetzt. 

Aufwand: 3 Min. je Gemeinschaftsunterkunft 
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4.1.2 Erhebung in Wohnheimen 

4.1.2.1 Planung und Organisation des Einsatzes von Erhebungsbeauftrag- 
ten 

Hierunter fallen Aufgaben wie die Anwerbung, Verwaltung, Schulung von Erhebungs- 
beauftragten, die Zuordnung zu Erhebungsbezirken, die Betreuung der Erhebungsbe- 
auftragten sowie deren Abrechnung. Ein Richtwert von einer/m Erhebungsbeauftrag- 
ten für etwa 150 zu befragenden Personen ist angemessen. 

Aufwand: 120 Min. je Erhebungsbeauftragter/m 

4.1.2.2 Vorbereitung der Erhebung 
Zur Vorbereitung der eigentlichen Erhebung muss die Erhebungsstelle für die einzel- 
nen Erhebungsbezirke Begehungslisten und Organisationspapiere zusammenstellen. 
Ggf. ist eine Vorbegehung (z. B. in Studierendenwohnheimen) nötig und die Unterla- 
gen für die Erhebungsbeauftragten müssen zusammengestellt werden. Im Rahmen 
der Erhebung von Sonderbereichen ist mit einem höheren Anteil an Großgebäuden 
als in der Haushaltsstichprobe zu rechnen. Aus diesem Grund wird der Aufwand ge- 
genüber der vergleichbaren Position 3.1.2 höher angesetzt. 

Aufwand: 20 Min. je Bezirk 

4.1.2.3 Erinnerungs- und Mahnverfahren 
Im Rahmen des Mahnwesens sind auch säumige Erhebungsbeauftragte zu mahnen. 
Die Hauptlast wird sich jedoch auf säumige Auskunftspflichtige verteilen: Versand von 
IDEV-Kennungen an Nicht-Angetroffene und Verweigerer, Nachversand von angefor- 
derten Papierfragebogen, Erinnerung, 1. und 2. Mahnung, Zwangsgeldverfahren. In 
den ersten Erinnerungs- und Mahnstufen wird aufgrund von standardisierten Schrei- 
ben kein bzw. kaum Personalaufwand anfallen. Wesentliche Bearbeitungszeiten wer- 
den erst für juristische Einzelfallbearbeitungen benötigt. Die angesetzten Werte in der 
Kalkulation stellen somit Durchschnittswerte dar. Die Fallzahlen werden analog zu den 
Erinnerungen und Mahnungen im Rahmen der Haushaltsstichprobe (Position 3.1.3) 
berechnet. 

Aufwand: 1 Min. je Schreiben 
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4.1.2.4 Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle 
Die Erhebungsstellen haben eine Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle der Organi- 
sationspapiere, Fragebogen sowie Erhebungsbezirke zu gewährleisten. Der Aufwand 
wird je Person berechnet. 

Aufwand: 1 Min. je Person 

4.1.2.5 Kontakt mit Auskunftspflichtigen 
Die Erhebungsstellen sind neben den Erhebungsbeauftragten und zusätzlich zur zent- 
ralen Hotline Anlaufstelle für die Auskunftspflichtigen. Telefonische Kontakte sind 
ebenso denkbar wie individueller Schriftverkehr im Fall von Beschwerden o. Ä. Beim 
Zensus 2022 wird erstmalig die Möglichkeit geboten, dass die Erhebungsstellen die 
Angaben der Auskunftspflichtigen zu den Zusatzmerkmalen der Ziel 2-Erhebung mit- 
tels telefonischer Interviews (CATI) entgegennehmen und in IDEV erfassen. Es wird 
angenommen, dass 10 % der Auskunftspflichtigen ihre Angaben mittels CATI melden 
werden. Entsprechend der Erfahrungen von IT.NRW aus dem Mikrozensus und ande- 
ren Haushaltebefragungen wird geschätzt, dass 10 % der Auskunftspflichtigen telefo- 
nisch und 1 % schriftlich Kontakt zur Erhebungsstelle aufnehmen. 

Aufwand allgemeiner Kontakt: 5 Min. je Kontakt 
Aufwand Telefon-Interview (CATI): 10 Min. je CATI 

4.1.2.6 Nachbereitung der Erhebungsunterlagen 
Hierunter fallen die Verbuchung der Organisationspapiere im EDV-System (Fragebo- 
gen und Verteilungslisten) sowie die Verpackung und Bereitstellung zur Abholung 
durch IT.NRW. Als Bezugsgröße werden die Erhebungsbezirke angesetzt. 

Aufwand: 3 Min. je Bezirk 

4.2 Aufgabenspezifischer Sachaufwand 
Im Vergleich zum Zensus 2011 entfallen die Portokosten für die Ankündigung der Er- 
hebung. Terminankündigungskarten werden von den Erhebungsbeauftragten einge- 
worfen. 

Porto und Druck (Versand von IDEV-Kennungen): 
Nach zwei vergeblichen Kontaktversuchen durch die Erhebungsbeauftragten werden 
durch die Erhebungsstelle postalisch IDEV-Kennungen an die Auskunftspflichtigen 
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versendet. Hierfür fallen Portokosten i. H. v. 0,80 EUR je Schreiben zzgl. 0,10 EUR für 
Kopie/ Druck an (Fallzahlen siehe Positionen 4.1.1.3 und 4.1.2.3). 

Porto (Nachversand und Versand von Mahnschreiben): 
Das Porto für den Nachversand der Erhebungsunterlagen und den Versand von Mahn- 
schreiben (Schreiben inkl. Erhebungsbogen und Begleitinformationen) beträgt 1,55 
EUR je Schreiben (Fallzahlen siehe Positionen 4.1.1.3 und 4.1.2.3). 

Aufwandsentschädigung der Erhebungsbeauftragten – Gemeinschaftsunterkünfte: 
In den Entschädigungen sind jeweils die Aufwandsentschädigung für die Befragung 
und die Fahrtkosten der Erhebungsbeauftragten enthalten. Erhebungen an Anschrif- 
ten mit Gemeinschaftsunterkünften erfolgen über die Einrichtungsleitung. Es werden 
1 5 EUR je Sonderanschrift veranschlagt. 

Aufwandsentschädigung der Erhebungsbeauftragten – Bewohner in Wohnheimen: 
Als Aufwandsentschädigung werden 937 EUR je Erhebungsbeauftragtem veran- 
schlagt. Darin sind die Aufwandsentschädigung für die Befragung sowie Schulungs- 
vergütung und die Fahrtkosten der Erhebungsbeauftragten enthalten. 

5 Erhebungsteilübergreifende Plausibilisierung (eüPL) 

Personalausgaben 5.1 
Im Vergleich zum Zensus 2011 entfallen die primärstatistischen Rückfragen. Stattdes- 
sen findet eine erhebungsteilübergreifende Plausibilisierung statt. Sofern bei einer sol- 
chen erhebungsteilübergreifenden Plausibilisierung manuelle Abgleiche nötig sind, 
kann IT.NRW diese Prüffälle zur Klärung an die Erhebungsstellen weiterleiten. 

Folgende Prüffälle können die Erhebungsstellen bspw. erreichen: 

1 
2 
. widersprüchliche Erhebungsergebnisse zwischen den Erhebungsteilen, 
. Problemfälle bei der Zusammenfassung von Anschriften zu sogenannten Mas- 

teranschriften (Dublettenprüfung/-konflikt und Abgrenzungsproblematiken zwi- 
schen Haupt- und Nebenanschrift), 

3 

4 

. Unstimmigkeiten und Zweifelsfälle zwischen amtlichen Gemeindeschlüsseln 
und Ortsnamen sowie falsch zugewiesene Anschriften, 

. unvollständig oder fehlerhaft ausgefüllte Erhebungsunterlagen oder Fragebo- 
genausfälle. 
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Die Erhebungsstelle prüft die vorhandenen Angaben zu den von IT.NRW im Rahmen 
der eüPL ermittelten unplausiblen Anschriften. Mögliche Arbeitsschritte sind die Vor- 
bereitung und Durchführung einer Begehung durch Erhebungsbeauftragte, die Einar- 
beitung der Ergebnisse der Vorort-Erkundung und die Entscheidung des Falls mit an- 
schließender Rückübermittlung des Ergebnisses an IT.NRW. 

Annahme: 50 % der vom Statistischen Bundesamt an IT.NRW übermittelten Prüfan- 
schriften werden den Erhebungsstellen zur Klärung übergeben. 

Aufwand: 15 Min. je Prüfanschrift 

5.2 Aufgabenspezifischer Sachaufwand 
Im Vergleich zum Zensus 2011 entfallen die Portokosten für die Ankündigung der Er- 
hebung. Sofern Gebäude zur Klärung von Zweifelsfällen begangen werden, erfolgt 
dies ohne vorherige Ankündigung persönlich durch den Erhebungsbeauftragten. 

Aufwandsentschädigungen der Erhebungsbeauftragten: 
In den Entschädigungen sind jeweils die Aufwandsentschädigung für die Befragung 
und die Fahrtkosten der Erhebungsbeauftragten enthalten. Erhebungen erfolgen auf 
Anschriftenebene. Es werden 15 EUR je zu erhebender Anschrift veranschlagt. 

6 Wiederholungsbefragung 
Das ZensG 2021 sieht in § 22 Abs. 1 vor, dass in der Haushaltsstichprobe und an 
Anschriften mit Sonderbereichen, an denen keine Gemeinschaftsunterkünfte beste- 
hen, Wiederholungsbefragungen zur Prüfung der Qualität der ermittelten Einwohner- 
zahl durchzuführen sind. Die Wiederholungsbefragungen werden gemäß ZensG 2022 
AG NRW § 5 Abs. 3 nur im Einzelfall auf die örtlichen Erhebungsstellen übertragen. 
Der Kalkulation wird trotzdem der gesetzlich vorgesehene Höchstauswahlsatz von 4 
% zugrunde gelegt. 

6.1 Personalausgaben 

6.1.1 Planung und Organisation des Einsatzes von Erhebungsbeauftrag- 
ten 

Hierunter fallen Aufgaben wie die Anwerbung, die Bestellung und Verpflichtung, die 
Verwaltung und die Schulung von Erhebungsbeauftragten sowie die Zuordnung zu Er- 
hebungsbezirken, die Betreuung der Erhebungsbeauftragten und deren Abrechnung. 
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Auf Basis von Erfahrungen aus anderen Erhebungen ist ein Richtwert von einer/m Er- 
hebungsbeauftragten für 150 zu befragende Personen angemessen. 

Aufwand: 120 Min. je Erhebungsbeauftragter/m 

6.1.2 Vorbereitung der Erhebung 

Zur Vorbereitung der eigentlichen Erhebung muss die Erhebungsstelle die Stichpro- 
benanschriften sichten, Erhebungsbezirke festlegen, ggf. Vorbegehungen durchführen 
und Großanschriften in Erhebungsbezirke einteilen. Die Erhebungsunterlagen für 
jede/n Erhebungsbeauftragte/n müssen zusammengestellt und übergeben werden. 

Aufwand: 10 Min. je Bezirk 

6.1.3 Erinnerungs- und Mahnverfahren 

Im Rahmen des Mahnwesens sind auch säumige Erhebungsbeauftragte zu mahnen. 
Die Hauptlast wird sich jedoch auf säumige Auskunftspflichtige verteilen: Versand von 
IDEV-Kennungen an Nicht-Angetroffene und Verweigerer, Nachversand von angefor- 
derten Papierfragebogen, Erinnerung, 1. und 2. Mahnung, Zwangsgeldverfahren. In 
den ersten Erinnerungs- und Mahnstufen wird aufgrund von standardisierten Schrei- 
ben nur ein geringer Personalaufwand anfallen. Wesentliche Bearbeitungszeiten wer- 
den erst für juristische Einzelfallbearbeitungen benötigt. Die angesetzten Werte in der 
Kalkulation stellen somit Durchschnittswerte dar. 

Die Fallzahlen ergeben sich als Summe der folgenden Positionen: 
Versand von IDEV-Kennungen (25 % der Auskunftspflichtigen) 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Nachversand von angeforderten Papierfragebogen (20 % der Auskunftspflichtigen) 
Erinnerung (50 % vom Nachversand) 
1. Mahnung (50 % von Erinnerung) 
2. Mahnung (50 % von 1. Mahnung) 
Zwangsgeld (50 % von 2. Mahnung) 

Aufwand: 1 Min. je Schreiben 

6.1.4 Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle 

Die Erhebungsstellen haben eine Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle der Organi- 
sationspapiere, Fragebogen und Erhebungslisten der Erhebungsbezirke zu gewähr- 
leisten. Der Aufwand wird je Haushalt berechnet. 

Aufwand: 2 Min. je Haushalt 
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6.1.5 Kontakt mit Auskunftspflichtigen 

Die Erhebungsstellen sind neben den Erhebungsbeauftragten und zusätzlich zur zent- 
ralen Hotline Anlaufstelle für die Auskunftspflichtigen. Telefonische Kontakte sind 
ebenso denkbar wie individueller Schriftverkehr im Fall von Beschwerden o. Ä. Beim 
Zensus 2022 wird erstmalig die Möglichkeit geboten, dass die Erhebungsstellen die 
Angaben der Auskunftspflichtigen zu den Zusatzmerkmalen der Ziel-2-Erhebung mit- 
tels telefonischer Interviews (CATI) entgegennehmen und in IDEV erfassen können. 
Es wird angenommen, dass 10 % der Auskunftspflichtigen, die nicht gegenüber 
der/dem Erhebungsbeauftragten Auskunft erteilen, ihre Angaben mittels CATI melden 
werden. Darüber hinaus wird den Erfahrungen aus anderen Erhebungen zufolge damit 
gerechnet, dass 10 % der Auskunftspflichtigen telefonisch und 1 % schriftlich Kontakt 
zur Erhebungsstelle aufnehmen. Die Abschätzung der zu erwartenden Kontakte be- 
ruht auf Erfahrungen von IT.NRW aus dem Mikrozensus und anderen Haushaltebe- 
fragungen. 

Aufwand allgemeiner Kontakt: 5 Min. je Kontakt 
Aufwand Telefon-Interview (CATI): 10 Min. je CATI 

6.1.6 Nachbereitung der Erhebungsunterlagen 

Hierunter fallen die Verbuchung der Organisationspapiere im EDV-System (Erhe- 
bungslisten, IDEV- und Papierfragebogen zuordnen) sowie die Verpackung und Be- 
reitstellung zur Abholung durch IT.NRW. Als Bezugsgröße werden die Erhebungsbe- 
zirke angesetzt. 

Aufwand: 3 Min. je Bezirk 

6.2 Aufgabenspezifischer Sachaufwand 
Porto und Druck (Versand von IDEV-Kennungen): 
Nach zwei vergeblichen Kontaktversuchen durch die Erhebungsbeauftragten werden 
durch die Erhebungsstelle postalisch IDEV-Kennungen an die Auskunftspflichtigen 
versendet. Hierfür fallen Portokosten i. H. v. 0,80 EUR je Schreiben zzgl. 0,10 EUR für 
Kopie/Druck an (Fallzahlen siehe Position 6.1.3). 

Porto (Nachversand und Versand von Mahnschreiben): 
Das Porto für den Nachversand der Erhebungsunterlagen und den Versand von Mahn- 
schreiben (Schreiben inkl. Erhebungsbogen und Begleitinformationen) beträgt 1,55 
EUR je Schreiben (Fallzahlen siehe Position 6.1.3). 
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Aufwandsentschädigung der Erhebungsbeauftragten: 
In den Entschädigungen sind jeweils die Aufwandsentschädigung für die Befragung 
sowie Schulungsvergütung und die Fahrtkosten der Erhebungsbeauftragten enthalten. 
Es werden 6,24 EUR je Auskunftspflichtigem veranschlagt. 

7 Sachausgaben für Büroarbeitsplätze 
Im Kalkulationsschema ist die Summe der berechneten Arbeitsmonate aus den voran- 
gegangenen Positionen Nr. 2 bis Nr. 6 als informative Größe unter Position 1 (Vorbe- 
reitung) hinterlegt. 

7.1 Sachausgaben für einen Büroarbeitsplatz inkl. informationstech- 
nischer Unterstützung 

Entsprechend § 3 Abs. 3 Nr. 4 Satz 1 erster Halbsatz KonnexAG werden unter dieser 
Kalkulationsposition 10 % der kalkulierten Gesamtpersonalkosten als Sachkostenpau- 
schale für Büroarbeitsplätze angesetzt. 

7.2 Sachausgaben für Abschottung der Erhebungsstelle 
Aufgrund der Erfahrungen aus dem Zensus 2011 werden entsprechend § 3 Abs. 3 
Nr. 4 Satz 1 zweiter Halbsatz KonnexAG unter dieser Kalkulationsposition 7,5 % der 
kalkulierten Gesamtpersonalkosten als Sachkostenpauschale für besondere Anforde- 
rungen an die Abschottung der Erhebungsstelle angesetzt. 

8 Sachausgaben für Corona-Schutzmaßnahmen 
Die Pauschale für Sachausgaben für Corona-Schutzmaßnahmen umfasst die Ausga- 
ben für Masken für Erhebungsbeauftrage, Handdesinfektionsmittel für Erhebungsbe- 
auftragte und Beschäftigte der Erhebungsstellen, Einmalhandschuhe für Erhebungs- 
beauftragte und Beschäftigte der Erhebungsstellen, Telearbeitsausstattung für 50 % 
der Beschäftigten in Erhebungsstellen, Trennwände zwischen je zwei Beschäftigten 
der Erhebungsstellen und Flächendesinfektion für Erhebungsstellen. 

9 Pandemiebedingte Zusatzaufwände einzelner Kommunen 
Die Position umfasst einen Billigkeitsausgleich zur Vermeidung pandemiebedingter 
Härten von Zusatzaufwänden, die einzelnen Kommunen auf Grund der pandemiebe- 
dingten Verschiebung des Zensus 2021 im Rahmen frühzeitiger Maßnahmen zur 
Durchführung des Zensus entstanden sind bzw. dem Grunde nach fortbestehen. Die 
hierdurch zu kompensierenden Zusatzaufwände werden insbesondere auf Grund des 
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Einzelfallcharakters nicht von den übrigen Pauschalen erfasst und stellen sich als pan- 
demiebedingte Sonderbelastung dar, deren Belastungsausgleich daher im Rahmen 
eines strengen Maßstabs unter Billigkeitsgesichtspunkten vertretbar und geboten ist. 
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Verordnung
zur Übertragung von Befugnissen nach den 

§§ 57 bis 59 der Landeshaushaltsordnung im 
Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen

Vom 21. Mai 2021

Auf Grund des § 5 Absatz 2 des Landesorganisationsge-
setzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S.  421), der durch 
§  97 des Gesetzes vom 21. Dezember 1976 (GV. NRW. 
S.  438) neu gefasst worden ist, in Verbindung mit §  57 
Satz  2, §  58 Absatz  1 Satz  2, Absatz  2, §  59 Absatz  1 
Satz 2 und Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. 
NRW. S. 158), verordnet das Ministerium der Finanzen:

§ 1

Den Landesmittelbehörden im Geschäftsbereich des Mi-
nisteriums der Finanzen wird nach § 57 Satz 2 der Lan-
deshaushaltsordnung, in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die Befug-
nis übertragen, in Verträge der nachgeordneten Behörden 
mit ihren Angehörigen des öffentlichen Dienstes einzu-
willigen.

§ 2

Den Landesober- und Landesmittelbehörden sowie den 
Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums der 
Finanzen werden die Befugnisse übertragen,

1.  Verträge gemäß §  58 Absatz  1 Satz  1 Nummer  1 der 
Landeshaushaltsordnung zum Nachteil des Landes 
aufzuheben oder zu ändern, soweit der Nachteil des 
Landes einmalig nicht mehr als 100 000 Euro und bei 
fortdauernden Leistungen nicht mehr als 50 000 Euro 
pro Jahr beträgt und

2.  Vergleiche gemäß § 58 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung abzuschließen oder die Zu-
stimmung zu gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Schuldenbereinigungen nach Teil 9 der Insolvenzord-
nung vom 5. Oktober 1994 (BGBl.  I S. 2866), die zu-
letzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2020 (GVBl. I S. 3328) geändert worden ist, zu ertei-
len, soweit ihnen entsprechende Ausgabemittel zur 
Verfügung stehen und ein Gesamtbetrag von 500 000 
Euro im Einzelfall nicht überschritten wird.

§ 3

Den Landesober- und Landesmittelbehörden im Ge-
schäftsbereich des Ministeriums der Finanzen werden 
die Befugnisse übertragen,

1.  Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der 
Landeshaushaltsordnung zu stunden

 a)  bei Beträgen bis zu 100 000 Euro mit einer Stun-
dungsdauer bis zu 18 Monaten und

 b)  bei Beträgen bis zu 40 000 Euro mit einer Stun-
dungsdauer bis zu drei Jahren,

2.  Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung niederzuschlagen, im Falle 
der

 a)  befristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
75 000 Euro,

 b)  unbefristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
50 000 Euro, und

3.  Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der 
Landeshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 25 000 
Euro zu erlassen.

§ 4

Abweichend von § 3 Absatz 1 Nummer 1b werden dem 
Landesamt für Finanzen die Befugnisse übertragen, An-
sprüche des Landes nach § 7 des Unterhaltsvorschussge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juli 
2007 (BGBl. I S. 1446), das zuletzt durch Artikel 38 des 
Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) geän-
dert worden ist sowie für daraus resultierend Zinsan-

sprüche, gemäß §  59 Absatz  1 Nummer  1 der Landes-
haushaltsordnung zu stunden, wenn diese nicht mehr als 
25 000 Euro je unterhaltsberechtigtem Kind betragen 
und die Dauer der Stundung zehn Jahre nicht übersteigt.

§ 5

Den unteren Landesbehörden sowie Einrichtungen im 
Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen werden 
die Befugnisse übertragen,

1.  Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der 
Landeshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 50 000 
Euro mit einer Stundungsdauer bis zu 18 Monaten zu 
stunden,

2.  Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung niederzuschlagen, im Falle 
der

 a)  befristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
35 000 Euro,

 b)  unbefristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
20 000 Euro, und

3.  Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der 
Landeshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 10 000 
Euro zu erlassen.

§ 6

Dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW werden die 
Befugnisse übertragen, im Rahmen seiner ihm durch das 
Bau- und Liegenschaftsbetriebsgesetz vom 12. Dezember 
2000 (GV. NRW. S.  754), das zuletzt durch das Gesetz 
vom 16. März 2010 (GV. NRW. S.  184) geändert worden 
ist, eingeräumten eigenen Haushalts- und Wirtschafts-
führung selbst

1.  von ihm geschlossene Verträge gemäß §  58 Absatz  1 
Satz  1 Nummer  1 der Landeshaushaltsordnung zum 
Nachteil des Landes aufzuheben oder zu ändern,

2.  Vergleiche gemäß § 58 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung abzuschließen

 a)  für Vorhaben im Zusammenhang mit Grundstü-
cken (Bauvorhaben), soweit die dem Bau- und Lie-
genschaftsbetrieb NRW durch Vergleiche insgesamt 
entstehenden Mehrausgaben oder Mindereinnah-
men 10 Prozent der Gesamtsumme aller bezüglich 
des Bauvorhabens abgeschlossener Verträge nicht 
überschreiten oder im Falle des Überschreitens 
dieser 10-Prozent-Grenze unter 500 000 Euro lie-
gen;

 b)  in allen anderen Fällen mit Ausnahme von Ansprü-
chen aus Mietverhältnissen, soweit ein Gesamtbe-
trag in Höhe von 500 000 Euro im Einzelfall nicht 
überschritten wird.

  Bei Ansprüchen aus Mietverhältnissen wird dem Bau- 
und Liegenschaftsbetrieb NRW die Befugnis, Verglei-
che gemäß § 58 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Lan-
deshaushaltsordnung abzuschließen, uneingeschränkt 
übertragen.

3.  Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der 
Landeshaushaltsordnung mit einer Stundungsdauer 
bis zu drei Jahren zu stunden,

4.  Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung niederzuschlagen und

5.  Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der 
Landeshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 50 000 
Euro zu erlassen.

In diesen Fällen ist eine Einwilligung des für Finanzen 
zuständigen Ministeriums nicht erforderlich.

§ 7

Die Übertragung der Befugnisse nach den §§ 1 bis 6 gilt 
nicht in Fällen von grundsätzlicher Bedeutung. Ein Fall 
von grundsätzlicher Bedeutung ist insbesondere dann 
anzunehmen, wenn die Entscheidung über den Einzelfall 
hinaus präjudizielle Auswirkungen haben kann. In den 
Fällen des § 6 Satz 1 Nummer 2 gilt die Übertragung zu-
dem nicht, wenn die dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
NRW durch den Vergleich entstehenden Mehrausgaben 
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oder Mindereinnahmen den Betrag von 10 000 000 Euro 
überschreiten.

§ 8

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Übertragung 
von Befugnissen nach den §§ 57 bis 59 der Landeshaus-
haltsordnung vom 16. April 2016 (GV. NRW. S. 200) ge-
ändert worden ist, außer Kraft.

Düsseldorf, den 21. Mai 2021

Der Minister der Finanzen
des Landes Nordrhein-Westfalen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

– GV. NRW. 2021 S. 717

77 

Berichtigung des Gesetzes 
zur Änderung des Landeswasserrechts

Vom 4. Juni 2021

Das Gesetz zur Änderung des Landeswasserrechts vom 
4. Mai 2021 (GV. NRW. S. 560) wird wie folgt berichtigt:

1.  Artikel 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Im Eingangssatz wird die Angabe „357“ durch die 
Angabe „376“ ersetzt.

 b)  In Nummer  1 Buchstabe c wird vor der Angabe 
„85 Melde-“ die Angabe „§“ eingefügt.

2.  In Artikel  2 werden die Wörter „[wird gerade geän-
dert]“ durch die Wörter „Verordnung vom 15. Juli 
2020 (GV. NRW. S. 729) geändert worden ist“ ersetzt.

Düsseldorf, den 4. Juni 2021

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

D r.   P a w l o w s k i

– GV. NRW. 2021 S. 718

93

Zweites Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über die 
Seilbahnen in Nordrhein-Westfalen

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Zweites Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über die 
Seilbahnen in Nordrhein-Westfalen

Vom 1. Juni 2021

Artikel 1

Das Gesetz über die Seilbahnen in Nordrhein-Westfalen 
vom 16. Dezember 2003 (GV.  NRW. S.  774), das zuletzt 
durch Artikel  5 des Gesetzes vom 26.  März  2019 
(GV. NRW. S. 193, ber. S. 214) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zu §§ 23 
und 24 durch folgende Angabe ersetzt:

  „§ 23 Inkrafttreten und Außerkrafttreten bisheri-
gen Rechts“ 

2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 werden die Wörter „dem Personen-
verkehr“ durch die Wörter „der Personenbeför-
derung“ ersetzt. 

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Anlagen gemäß 
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a und c bis g der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/424 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 
über Seilbahnen und zur Aufhebung der Richt-
linie 2000/9/EG (ABl. L 81 vom 31.3.2016, S. 1, 
L 266 vom 30.9.2016, S. 8).“

 c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Dieses Gesetz gilt mit Ausnahme von §§ 2, 4 
Absatz 2 und 3 Satz 2 und 3, § 5 Absatz 1 Satz 2, 
§ 16 Absatz 3 und § 19 Absatz 1 Nummer 12 und 
13 für Zahnradbahnen des öffentlichen Verkehrs 
sinngemäß.“

3.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ 
gestrichen und der Wortlaut wie folgt gefasst:

   „Seilbahnen im Sinne dieses Gesetzes sind an 
ihrem Bestimmungsort errichtete, aus der Infra-
struktur und Teilsystemen bestehende Gesamt-
systeme, die zum Zweck der Beförderung von 
 Personen oder Gütern entworfen, gebaut, zu-
sammengesetzt und in Betrieb genommen wer-
den und bei denen die Beförderung durch ent-
lang der Trasse verlaufende Seile erfolgt. Im Üb-
rigen gelten die Begriffsbestimmungen des 
Artikels 3 der Verordnung (EU) Nr. 2016/424.“

 b)  Die Absätze 2 bis 6 werden aufgehoben.

4.  § 3 wird wie folgt gefasst:

„§ 3
Planfeststellung, Plangenehmigung

  (1) Seilbahnen dürfen nur gebaut oder geändert 
werden, wenn der Plan nach Maßgabe der §§ 72 bis 
78 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602) 
in der jeweils geltenden Fassung vorher festgestellt 
ist oder eine Plangenehmigung erteilt wurde. Soweit 
für den Bau oder die Änderung beziehungsweise Er-
weiterung nach §  1 in Verbindung mit Anlage 1 
Nummer 6 bis 8 des Landesumweltverträglichkeits-
prüfungsgesetzes vom 29.  April 1992 (GV. NRW. 
S. 175), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
26. März 2019 (GV. NRW. S.  193) geändert worden 
ist, eine Vorprüfung des Einzelfalls oder eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, müs-
sen die Vorprüfung des Einzelfalls sowie die Durch-
führung der Umweltverträglichkeitsprüfung den 
Anforderungen des Landesumweltverträglichkeits-
prüfungsgesetzes entsprechen. 

  (2) Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 
ist eine Plangenehmigung anstelle eines Planfest-
stellungsbeschlusses zu erteilen, sofern diese nicht 
bereits wegen unwesentlicher Bedeutung nach §  74 
Absatz 7 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen entfallen. 

  (3) Ist nach Bundes- oder Landesrecht eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung durchzuführen, kann die zu-
ständige Behörde abweichend von §  74 Absatz  6 
Satz 1 Nummer 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen an Stelle eines 
Planfeststellungsbeschlusses eine Plangenehmigung 
erteilen, wenn die erforderliche Öffentlichkeitsbe-
teiligung im Verfahren zur Erteilung der Plangeneh-
migung durchgeführt wird. Dabei kann auf eine 
 Erörterung im Sinne des §  73 Absatz  6 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen und des § 18 Absatz 1 Satz 4 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 24.  Februar  2010 
(BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) geändert 
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worden ist, verzichtet werden. Im Übrigen fi ndet das 
Landesumweltverträglichkeitsprüfungsgesetz in Ver-
bindung mit dem Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung Anwendung.

  (4) Bebauungspläne nach §  9 des Baugesetzbuches 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Novem-
ber 2017 (BGBl.  I S.  3634) in der jeweils geltenden 
Fassung ersetzen die Planfeststellung. Absatz  1 
Satz 2 gilt entsprechend, § 50 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung ist anzuwenden. 
Wird eine Ergänzung notwendig oder soll von Fest-
setzungen des Bebauungsplans abgewichen werden, 
so ist die Planfeststellung durchzuführen. In diesen 
Fällen gelten die §§ 40, 43 Absatz 1, 2, 4 und 5 sowie 
§ 44 Absatz 1 bis 4 des Baugesetzbuches.“

5.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 2 wird das Wort „Anlage“ durch das 
Wort „Seilbahn“ ersetzt.

  bb)  Satz 3 wird aufgehoben.

 b)  Nach Absatz  1 wird folgender Absatz  2 einge-
fügt:

   „(2) Die nach §  18 Satz  1 zuständige Behörde 
prüft 

  1.  die Übereinstimmung der Seilbahn mit 

   a)  den auf sie anwendbaren Bestimmungen 
der Verordnung (EU) Nr. 2016/424,

   b)  den in einem nach Artikel 4 Absatz 2 der 
Richtlinie 2000/9/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. März 
2000 über Seilbahnen für den Personen-
verkehr (ABl. L 106 vom 3.5.2000, S. 21) 
oder Artikel  8 Absatz  5 der Verordnung 
(EU) Nr. 2016/424 erstellten Sicherheits-
bericht enthaltenen Empfehlungen und

   c)  den sonstigen technischen Anforderun-
gen an einen Anlagenbetrieb, der die Ge-
sundheit und Sicherheit von Personen 
und Eigentum nicht gefährdet,

  2.  ob Tatsachen vorliegen, aus denen sich die 
Unzuverlässigkeit der Person oder der Per-
sonen, die das Seilbahnunternehmen leiten 
oder ihrer Stellvertreterinnen oder Stellver-
treter, bei juristischen Personen der nach 
Gesetz oder Satzung vertretungsberechtig-
ten Personen, ergibt und 

  3.  ob das Vorhaben öffentlichen Interessen wi-
derspricht.“

 c)  Der bisherige Absatz  2 wird Absatz  3 und wie 
folgt gefasst:

   „(3) Der Antrag muss über das Vorhaben und 
seine Durchführung in technischer und, soweit 
erforderlich, auch in wirtschaftlicher Hinsicht 
Aufschluss geben. Die Antragstellerin bezie-
hungsweise der Antragsteller hat eine Sicher-
heitsanalyse der geplanten Seilbahn gemäß Ar-
tikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 2016/424 durch-
zuführen und seinem Antrag

  1.  einen Sicherheitsbericht gemäß Artikel  9 
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 2016/424 
sowie

  2.  ein Gutachten einer vom für das Verkehrs-
wesen zuständigen Ministerium anerkann-
ten Stelle zum Nachweis der Betriebssicher-
heit beizufügen. Das Gutachten hat auch 
die Sicherheitsanalyse und die in dem Si-
cherheitsbericht benannten Maßnahmen zur 
Behebung etwaiger Risiken zu bewerten. 
Gegenstand der gutachterlichen Stellung-
nahme ist zudem die Einhaltung der 
 Bestimmungen der Artikel  18 bis 21 der 
 Verordnung (EU) Nr. 2016/424 zum Konfor-
mitätsbewertungsverfahren und zu CE-
Kennzeichnung.

   Die für die Seilbahn verantwortliche Person im 
Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2016/424 ist die 
im Antrag bestimmte Person.“

 d)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wird 
wie folgt geändert:

  aa)  Dem Wortlaut wird folgender Satz vorange-
stellt:

    „Liegen die in den Absätzen 2 und 3 ge-
nannten Voraussetzungen vor, wird die Ge-
nehmigung erteilt.“

  bb)  Im neuen Satz  2 werden nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ 
eingefügt. 

 e)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

 f)  Der bisherige Absatz  5 wird Absatz  6 und die 
Wörter „, insbesondere wenn ein Sicherheits-
bauteil oder ein Teilsystem innovative Planungs- 
oder Baumerkmale im Sinne von Artikel  11 
Abs. 3 der Richtlinie 2000/9/EG aufweist“ wer-
den gestrichen. 

6. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 wird das Wort „Anlage“ durch das 
Wort „Seilbahn“ ersetzt. 

 b)  In Satz  2 wird die Angabe „Richtlinie 2000/9/
EG“ durch die Angabe „Verordnung (EU) 
Nr. 2016/424“ ersetzt.

7.  In § 6 Absatz 2 Nummer 1, § 6 Absatz 3, § 10, § 11 
Absatz 1 Satz 2 und § 13 Absatz 3 wird jeweils das 
Wort „Anlage“ durch das Wort „Seilbahn“ ersetzt. 

8.  § 16 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  2 Satz  2 wird das Wort „Anlage“ 
durch das Wort „Seilbahn“ ersetzt.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer 1 wird die Angabe „(§ 2 Abs. 5)“ 
gestrichen und das Komma am Ende durch 
das Wort „oder“ ersetzt.

  bb)  In Nummer 2 wird das Wort „Anlage“ durch 
das Wort „Seilbahn“ ersetzt und das 
Komma am Ende durch einen Punkt ersetzt. 

  cc)  Nummer 3 wird aufgehoben. 

9. § 18 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz  1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ 
gestrichen und folgender Satz wird angefügt:

   „Die Bezirksregierung Arnsberg ist für die 
Marktüberwachung im Sinne des §  2 des Seil-
bahndurchführungsgesetzes vom 30. Juni 2017 
(BGBl.  I S.  2159) in der jeweils geltenden Fas-
sung zuständig.“ 

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben. 

10.  § 19 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ 
gestrichen und die Nummern 12 bis 14 werden 
durch die folgenden Nummern 12 und 13 er-
setzt:

  „12.  die nach dem jeweiligen Stand der Technik 
erforderlichen Bau- und Betriebsvorschrif-
ten für die technische Gestaltung der Seil-
bahnen und die Führung des Betriebs und

  13.  die sichere Gestaltung der Kreuzungen 
von Seilbahnen mit Starkstromleitungen, 
Gasleitungen, Wasserleitungen und öffent-
lichen Straßen.“

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

11.  § 20 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer  1 wird die Angabe „§  4 Abs.  1“ 
durch die Angabe „§  4 Absatz  4“, die Angabe 
„§  6 Abs.  1“ durch die Angabe „§  6 Absatz  1“ 
und die Angabe „§ 14 Abs. 1“ durch die Angabe 
„§ 14 Absatz 1“ ersetzt.
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 b)  In Nummer  2 wird jeweils die Angabe „Abs.“ 
durch das Wort „Absatz“ ersetzt.

12.  § 22 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Bei Seilbahnen, die vor dem 21. April 2018 er-
richtet wurden, gilt § 6 zur Betriebseröffnung mit 
der Maßgabe, dass die Seilbahn anstelle der  An-
forderungen der Verordnung (EU) Nr. 2016/424 die 
auf sie anwendbaren Anforderungen der Richtli-
nie 2000/9/EG erfüllen muss.“

 b)  Folgender Absatz 3 wird angefügt:

   „(3) Teilsysteme und Sicherheitsbauteile sind in 
Seilbahnen auch zulässig, wenn sie in Überein-
stimmung mit der Richtlinie 2000/9/EG vor dem 
21. April 2018 in Verkehr gebracht wurden. So-
weit dieses Gesetz vorsieht, dass EU-Konformi-
tätserklärungen oder sonstige Unterlagen im 
Zusammenhang mit der Konformität von Teil-
systemen und Sicherheitsbauteilen vorzulegen 
oder aufzubewahren sind, erstreckt sich diese 
Pfl icht auf die Vorlage oder Aufbewahrung von 
nach Artikel  46 der Verordnung (EU) 
Nr.  2016/424 weiterhin gültigen Bescheinigun-
gen und Zulassungen.“

13.  § 23 wird aufgehoben.

14.  Der bisherige §  24 wird §  23 und die Überschrift 
wird wie folgt gefasst: 

 „§ 23
 Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

bisherigen Rechts“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 1. Juni 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Armin  L a s c h e t

Für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2021 S. 718
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